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Die Bezirkshauptmannschaft Braunau hat bei der Marktgemeinde Ostermiething durch ein
Prufungsorgan gemaft 8 105 O6. Gemeindeordnung 1990 (O6. GemO 1990) in Verbindung mit
§ 1 06. Gemeindeprifungsordnung 2019 eine Uberprifung der Gebarung vorgenommen.

Die Gebarungsprifung erfolgte in der Zeit von 6. November 2025 bis 27. Janner 2026. Sie um-
fasste die Gebarungsvorgénge zu den Voranschlagen inkl. Nachtragsvoranschlagen und Rech-
nungsabschliissen der Jahre 2022 bis 2025.

Die im Gebarungsprifungsbericht ausgewiesenen Finanzzahlen beziehen sich, soweit keine
anderslautenden Hinweise angefihrt sind, auf den Finanzierungshaushalt.

Der Prufungsbericht analysiert die Gebarungsabwicklung der Marktgemeinde Ostermiething. Er
beinhaltet Feststellungen im Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit der
Verwaltung, der o6ffentlichen und sozialen Einrichtungen und unterbreitet Vorschlage zur Ver-
besserung der Haushaltsergebnisse.

Die im Bericht kursiv gedruckten Passagen stellen die Empfehlungen der Bezirkshauptmann-
schaft Braunau dar und sind als solche von den zustéandigen Organen der Marktgemeinde
Ostermiething umzusetzen.
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Kurzfassung

Wirtschaftliche Situation

Die freien Finanzspitzen verminderten sich von einem Plus von 431.926 Euro hin zu einem Minus
von 238.171 Euro. Auch fur 2025 war ein Minus von 230.200 Euro prognostiziert. Konnte das
Minus 2024 durch Rucklagen bedeckt werden, so war die Gemeinde erstmals im Voranschlag
2025 auf die Zuteilung von Mitteln aus dem Harteausgleichsfonds angewiesen, ohne die der
Haushaltsausgleich nicht mdglich gewesen wére.

Die rucklaufige Finanzentwicklung stand wesentlich im Zusammenhang mit Mehrkosten vor allem
in den Bereichen Personal, Sozialhilfeverbandsumlage, Krankenanstaltenbeitrdge und Fremd-
finanzierungen, mit denen die Einnahmenentwicklung nicht Schritt halten konnte.

Die mittelfristige Planung prognostiziert bis 2029 zu den Ergebnissen der laufenden Geschéfts-
tatigkeit jahrlich steigende Minuswerte. Es ist daher davon auszugehen, dass die Gemeinde zur
Erzielung des jahrlichen Haushaltsausgleichs auf Mittel aus dem Harteausgleichsfonds ange-
wiesen sein wird. Im Hinblick darauf kommt der Beachtung und Umsetzung der Empfehlungen
des Prufungsberichts eine besondere Bedeutung zu.

Das Nettoergebnis des Ergebnishaushalts (Saldo 0) stellte sich durchgehend negativ dar. Die
Minuswerte stiegen von 81.855 Euro auf 471.364 Euro.

Das Vermdgen verminderte sich im Ausmal3 von 1.961.587 Euro auf 29.538.509 Euro.

Die Rucklagenbestéande beliefen sich Ende 2024 auf 124.129 Euro, wovon 122.534 Euro zweck-
gebundene und 1.595 Euro allgemeine Geldmittel darstellten.

Die Gemeinde verfugt bei einer gemeinnitzigen Wohnungsgenossenschaft tiber Geschéaftsanteile
von 210.097 Euro, zu denen die Méglichkeit einer Riickforderung besteht. Es wird dem Gemeinde-
rat empfohlen, sich mit dieser Thematik zu befassen.

Die Finanzkraft stellte sich 2024 mit 1.230 Euro je Einwohner unterdurchschnittlich dar. Landes-
weit konnte der 321. Rang eingenommen werden.

Die Gemeindezuschlage zur Freizeitwohnungspauschale, die mit 100 % unter den gesetzlichen
Maoglichkeiten lagen, sollten angehoben werden.

In der Lustbarkeitsabgabenverordnung sollten die Ausnahmen von der Abgabenpflicht fir Veran-
staltungen gemeinnutziger, von Gebietskdrperschaften subventionierter Musik-, Sportvereine und
Kameradschaftsbiinde gestrichen werden.

Die einem ortlichen Verein nicht vorgeschriebenen Lustbarkeitsabgaben sind aufzurollen.

Die der Feuerwehr im Rahmen der Anzeige von Veranstaltungen falschlicherweise vorgeschrie-
benen Verwaltungsabgaben sind zu refundieren.

Fremdfinanzierungen
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde in Form von Darlehen und Haftungen beliefen sich Ende
2024 auf 3.462.165 Euro bzw. 1.008 Euro je Einwohner.

Ohne Einrechnung der getilgten Zwischenfinanzierungen ergab sich 2022 ein Netto-Schulden-
dienst von 244.421 Euro, der 2023 und 2024 Steigerungen auf 268.428 Euro und 320.097 Euro
auswies. Fur den Zeitraum von 2025 bis 2028 wird aufgrund des Auslaufens von Darlehensver-
pflichtungen ein schrittweiser Riickgang auf 196.200 Euro prognostiziert.



Die Darlehensverzinsung lag zum Teil iber dem Marktniveau. Es wird empfohlen, Verhandlungen
auf Zinsanpassungen zu fuhren und bei Ergebnislosigkeit Darlehenskindigungen und -neuaus-
schreibungen vorzunehmen. Gleiches gilt fir das Darlehen bei der ,Gemeinde-KG*.

Fir den Reinhalteverband Salzach-Mitte und die ,Gemeinde-KG" waren Schuldendienstersatze
von 149.987 Euro (2022), 181.554 Euro (2023) und 186.385 Euro (2024) zu entrichten. Auch
mittelfristig sind solche Zahlungen zwischen 187.700 Euro und 193.800 Euro prognostiziert.

Im Zusammenhang mit dem Ankauf einer EDV-Ausstattung fur die Mittelschule bestand 2024 eine
Leasingfinanzierung Uber 18.759 Euro. Die Leasingraten umfassten 1.655 Euro (2022),
7.917 Euro (2023) und 8.051 Euro (2024). Weitere Raten sind 2025 und 2026 von je 8.000 Euro
sowie 2027 von 4.000 Euro dargestellt. Die Vergaberichtlinien sind zu beachten. Es wird emp-
fohlen, mit dem Leasinggeber Gesprache hinsichtlich einer Verbesserung der Zinskonditionen zu
fuhren.

Personal
Die Personalkosten (inkl. Pensionen) stiegen schrittweise von 1.594.209 Euro auf 1.936.889 Euro.

Es wird ein Handlungsbedarf fur die Schaffung von Vertretungsmaoglichkeiten fur die Finanzver-
waltung sowie die Installierung eines Wissensmanagements gesehen. Eine Zusammenarbeit mit
einer oder mehreren Gemeinden in Form einer Kooperation oder Verwaltungsgemeinschatft, die
auch andere Bereiche der Allgemeinen Verwaltung umfassen kénnte, wirde der Gemeinde eine
Ausfallsicherheit geben. Der Gemeinderat sollte sich mit diesen Themenbereichen, weiters mit
den Moglichkeiten des Beitritts zu einem Standesamts- und Staatsburgerschaftsverband, be-
fassen.

Es wird empfohlen, fur die Allgemeine Verwaltung die Einfihrung einer flexiblen Arbeitszeitrege-
lung zu Uberlegen.

Die Personaleinsatze fir die Reinigung der Mittelschule und des Kindergartens stellten sich als
hoch dar. Es wird empfohlen, ein Reinigungskonzept in Auftrag zu geben und basierend darauf
die Personaleinsatze gegebenenfalls anzupassen.

Die Reinigung der Aufbahrungshalle und die Vertretung der Reinigungskrafte der Gemeinde war
einer Privatperson Ubertragen. Die betreffenden Lohnauszahlungen wickelte die Gemeinde nicht
Uber die Lohnverrechnung ab und es erfolgte keine Anmeldung bei der Sozialversicherung. Die
sozialversicherungs- und abgabenrechtlichen Vorgaben sind zu beachten.

Winterdienst
Der Winterdienstvertrag fir den Bahnhofparkplatz ist hinsichtlich der Richtlinie RVS 12.04.12 zu
erganzen.

Nach den dienstrechtlichen Regelungen darf eine Rufbereitschaft auRerhalb der Arbeitszeit an
10 Tagen pro Monat vereinbart werden. Der Dienstplan kann zulassen, dass eine solche innerhalb
eines Zeitraums von 3 Monaten an 30 Tagen vereinbart wird.

Abwasserbeseitigung

Der Betrieb erzielte in Summe Fehlbetrdge von 85.846 Euro. Der Gemeinderat hat sich mit der
Abanderung der Kanalordnung zu befassen. Die Kosten fiir die Herstellung und Instandhaltung
von Hausanschliissen sind vom Objekteigentimer zu tragen.

Abfallbeseitigung

Der Betrieb wies 2022 und 2023 Uberschiisse von 47.870 Euro und 27.459 Euro aus, bevor sich
2024 ein Fehlbetrag von 10.639 Euro ergab. Nach den Landesvorgaben ist der Betrieb zumindest
auszahlungsdeckend zu fihren.



Kindergarten

Die Fehlbetrage stiegen von 248.714 Euro (2022) auf 321.919 Euro (2023) und 334.302 Euro
(2024). Daraus ergaben sich durchschnittliche Subventionsquoten je Kind von 3.084 Euro und je
Gruppe von 60.329 Euro. Im Hinblick auf die Entwicklung der Betriebsdefizite wird empfohlen,
Potenziale fur eine Verbesserung der Betriebsergebnisse auszuloten und diese konsequent um-
zusetzen.

Krabbelstube

Die Fehlbetrdge umfassten 110.937 Euro (2022), 99.818 Euro (2023) und 93.667 Euro (2024).
Daraus ergaben sich im Schnitt jahrliche Subventionsquoten von 5.010 Euro je Kind und
50.737 Euro je Gruppe.

Die Betriebsfiihrungskosten des externen Betreibers lagen mit 10 % seines Personalaufwands
Uber den Landesempfehlungen. Es wird empfohlen, Verhandlungen auf die Reduzierung dieser
Kosten aufzunehmen und mit dem Betreiber auch andere Potenziale fur eine Verbesserung des
Betriebsergebnisses auszuloten und diese konsequent umzusetzen.

Freibad

Die Betriebsdefizite stiegen von 121.642 Euro (2022) auf 152.804 Euro (2023) und 155.747 Euro
(2024). Der Auszahlungsdeckungsgrad lag bei durchschnittlich 27,7 %. Der Gemeinderat sollte
sich mit den Mdglichkeiten der Verbesserung des Betriebsergebnisses befassen. Mittelfristig sollte
ein Deckungsgrad von mindestens 50 % angestrebt werden.

Friedhof und Aufbahrungshalle

Es ergab sich ein Gesamtiiberschuss von 1.716 Euro. Im Hinblick auf die letztmalig 2018 erfolgte
Gebuhrenfestsetzung und die seither eingetretene Erhéhung des Verbraucherpreisindexes um
mehr als ein Drittel wird eine Gebihrenanpassung als angebracht erachtet.

Kulturzentrum KULTOS
Die Defizite betrugen 37.490 Euro (2022), 16.461 Euro (2023) und 24.075 Euro (2024).

Da die in der Tarifordnung fur einen eingeschrankten Personenkreis vorgesehenen Ermafigun-
gen nach dem Gleichheitsgrundsatz unzul&ssig sind, bedarf diese einer Anpassung.

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Raumlichkeiten durch einen Verein ist eine schriftliche
Vereinbarung, in der Regelungen fiir die vereinsseitige Ubernahme der Betriebskosten zu beriick-
sichtigen sind, abzuschliel3en.

Musikschule
Der Betrieb bescherte der Gemeinde Fehlbetrdge von insgesamt 134.793 Euro.

Globalbudgets

Der Prufungsausschuss hat die Rechenschaftsberichte tber die Verwendung der zur Verfligung
gestellten Kreditmittel gemeinsam mit dem Rechnungsabschluss der Gemeinde zu Uberprifen
und das Ergebnis der Prufung in den dem Gemeinderat vorzulegenden Bericht aufzunehmen.

Mittagsausspeisung
Die Gemeinde subventionierte die Mittagsausspeisung mit insgesamt 2.936 Euro. Es wird emp-
fohlen, zumindest auszahlungsdeckende Essensbeitrédge einzuheben.

Vermietungen
Bei einer Neuvermietung des Schulwartwohnhauses sollte ein marktkonformer Zins vereinbart
werden.



Dem Gemeinderat wird empfohlen, sich mit der Erstellung eines Konzepts zur Verwendung des
ehemaligen Feuerwehrhauses zu befassen. Ergibt sich keine Moglichkeit einer Eigennutzung, so
koénnte auch die VeraulR3erung angedacht werden.

Vereinsraumlichkeiten
Die Nutzungsvereinbarungen fir das Musikerheim und die Sportanlagen bedirfen Anpassungen
hinsichtlich der ganzlichen Tragung der Betriebskosten durch die Vereine.

Ehemaliges Freibad

Dem Gemeinderat wird empfohlen, sich mit der Erstellung eines Konzepts zur Verwendung des
ehemaligen Freibads zu befassen. Ergibt sich keine Mdglichkeit einer Eigennutzung, so kénnte
auch die Veraul3erung angedacht werden.

Feuerwehren
Die von der Gemeinde bereitgestellten Geldmittel lagen jahrlich zwischen 84.997 Euro und
81.676 Euro. Sie bewegten sich auf einem akzeptablen Niveau.

Schulische Nachmittagsbetreuung
Die Verwaltungskosten des externen Betreibers stellten sich mit 10 % seines Personalaufwands
als hoch dar. Es wird empfohlen, Verhandlungen auf eine Kostenreduzierung aufzunehmen.

Erhaltungsbeitrage

Die Gemeinden kdnnen bei Erfullung bestimmter Voraussetzungen die Erhaltungsbeitrage fur die
AufschlieBung durch eine Abwasserbeseitigungsanlage jeweils bis zum Doppelten pro m2 an-
heben. Es wird empfohlen, die Moglichkeiten der Anhebung zu priifen und diese gegebenenfalls
vorzunehmen.

Interessentenbeitrage
Die gesetzlichen Regelungen fir die Zustandigkeit der Bewilligung von Zahlungserleichterungen
durch den Gemeindevorstand und die Verrechnung von Stundungszinsen sind zu beachten.

Fernwarmeversorgung

Der Warmepreis fur das Feuerwehrhaus lag, verglichen mit jenen der anderen Gemeindeein-
richtungen, auf hohem Niveau. Es wird empfohlen, mit dem Warmelieferanten Verhandlungen auf
Herabsetzung des betreffenden Grundentgelts zu fithren.

Strom

Vor der Vergabe eines Energieliefervertrags sollten mindestens 3 Vergleichsangebote eingeholt
werden. Im Rahmen von Auftragsvergaben sind Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Zustandig-
keitsregelungen fur Auftragsvergaben sind zu beachten.

Versicherungen
Es wird empfohlen, eine unabhangige Versicherungsanalyse vornehmen zu lassen.

Gemeindevertretung

In den Verhandlungsschriften tber die Sitzungen des Gemeinderats fehlten ab 2024 die Unter-
schriften eines Mitglieds einer im Gemeinderat vertretenen Fraktion. Es ist auf die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben zur Unterfertigung der Verhandlungsschriften zu achten.

Die Zustandigkeitsregelungen fir die Gewahrung von Férderungen sind zu beachten.

Eine Beschlussfassung unter dem Tagesordnungspunkt Allfalliges, ausgenommen Dringlichkeits-
antrage, ist laut den gesetzlichen Regelungen unzulassig.

Der Gemeindevorstand beschloss im Zusammenhang mit technischen Gebrechen an privaten
Wasserversorgungsanlagen und damit einhergehenden Wassermehrverbrauchen in 15 Féllen die



Teilerlassung von Kanalbenitzungsgebiihren. Eine Gebuhrenreduzierung ist nur in jenen Fallen
maglich, bei denen zum Mehrverbrauch an Wasser keine Einleitung in die 6ffentliche Kanalanlage
vorliegt.

Der Gemeinderat hat den Prifungsausschuss anzuweisen, den gesetzlichen Prifungsauftrag von
jhrlich mindestens 5 Sitzungen zu erfillen.

Verfugungsmittel und Reprasentationsausgaben
Die in den Voranschlagen vorgesehenen Kreditrahmen fir die Verfigungsmittel und Reprasenta-
tionsausgaben dirfen nicht Gberschritten werden.

Investitionen

Die Auszahlungen zu den investiven Einzelvorhaben betrugen 2.973.867 Euro. Sie betrafen mit
insgesamt 80 % die Bereiche Stral3en, Abwasserbeseitigung und Feuerwehren. Daneben inklu-
dierte auch die laufende Finanzgebarung Investitionen von insgesamt 239.982 Euro.

Die Einzahlungen umfassten ohne Berticksichtigung der Zwischenfinanzierungen 3.338.178 Euro.
Davon entfielen 35 % auf Geldmittel des Landes, 25 % auf Ricklagenmittel, Interessenten-, Auf-
schlielBungs- und Infrastrukturkostenbeitrdge, 16 % auf Anteilsbetrdge der operativen Gebarung,
13 % auf Darlehen, 10 % auf Bundesmittel und 1 % auf sonstige Geldmittel.

Vor der Vergabe von Auftragen sollten im Sinne der Wirtschaftlichkeit stets mindestens 3 Ver-
gleichsangebote eingeholt werden.

Die mittelfristige Planung umfasste Auszahlungen fir investive Einzelvorhaben von insgesamt
1.549.400 Euro. Im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde bleibt abzuwarten, welche
Projekte bzw. in welchem Umfang diese realisierbar sein werden.

Die Férderquote nach dem Projektfonds der ,,Gemeindefinanzierung Neu* liegt 2026 fiir investive
Einzelvorhaben Uber einer Geringfiigigkeitsgrenze von 50.000 Euro bei 67 %.
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Detailbericht

Die Gemeinde

Allgemeines: Infrastruktur: Strafl3e

Politischer Bezirk: BR GemeindestralRen (km): 56,91
Gemeindegrolie (km?2): 21,76 Guterwege (km): -
Seehdhe (Hauptort): 423 m Landesstral3en (km): 19,04
Anzahl Wirtschaftsbetriebe: 94

Gemeinderats-Mandate: 15 5 5

nach der GR-Wahl 2021: VP FP Sp

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Infrastruktur: Wasser/Kanal

Volkszahlung 2001: 2.879 Wasserleitungen (km): -
Registerzéhlung 2011: 3.156 Hochbehalter: -
Registerzéhlung 2021: 3.331 Pumpwerke Wasser: -
EWZ It. ZMR 31.10.2024: 3.410 Kanallange (km): 45,57
GR-Wahl 2015 inkl. NWS: 3.523 Druckleitungen (km): 7,16
GR-Wahl 2021 inkl. NWS: 3.624 Pumpwerke Kanal: 7
Finanzkennzahlen in Euro:

Einzahlungen der Ifd. Geschéftstatigkeit Rechnungsabschluss 2024: 8.065.719
Ergebnis der Ifd. Geschéftstatigkeit Rechnungsabschluss 2024: -291.548
Forderquote 2026 nach der ,Gemeindefinanzierung Neu*: 67 %
Finanzkraft 2024 je EW:" 1.230 Rang (Bezirk / 00):" 34/321
Sonstige Infrastruktur: Bildungseinrichtungen 2025/2026
Feuerwehren: 2 Kindergarten: 5 Gruppen, 94 Kinder

Krabbelstube:

2 Gruppen, 15 Kinder

Volksschule: 8 Klassen, 139 Schiler
Mittelschule: 12 Klassen, 236 Schiiler
Musikschule: 328 Schiiler

* Land 00O, Gemeindefinanzen - 2024
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/295983.htm

Wirtschaftliche Situation
Haushaltsentwicklung

Freie Finanzspitze
10.000.000
8.000.000
6.000.000 -
&
4.000.000 A
]
Ll
2.000.000 -
431.926
O |
-238.171 -230.200
-2.000.000
2022 2023 2024 NVA 2025
BEinzahlungen 7.261.240 7.404.369 8.024.808 8.181.300
BAuszahlungen 6.829.314 7.386.829 8.262.979 8.411.500
@Saldo 431.926 17.540 -238.171 -230.200
Laufende Geschéftstéatigkeit abziiglich der Mittel fir den Harteausgleich und
der Zahlungen fur Investitionen (Zufiihrungen, Vorhabencode 2, Kapitaltranfers)

Die freie Finanzspitze gibt Auskunft Gber die finanzielle Leistungsfahigkeit bzw. die Moglichkeiten
der Gemeinde flr die Bereitstellung von Eigenmitteln fur die investive Gebarung.

Der Umfang der freien Finanzspitze verminderte sich im Prufungszeitraum von einem Plus von
431.926 Euro hin zu einem Minus von 238.171 Euro. Auch zum Nachtragsvoranschlag 2025 ergab
sich ein Minuswert von 230.200 Euro. Konnte das Minus 2024 durch Ricklagen ausgeglichen
werden, so war die Gemeinde erstmals im Voranschlag 2025 auf die Zuteilung von Mitteln aus
dem Harteausgleichsfonds angewiesen, ohne die der Haushaltsausgleich nicht mdglich gewesen
ware.

Der Darstellung der Finanzgebarung lag die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
2015 zugrunde. Sie sieht eine Gliederung in den Finanzierungshaushalt (Ein- und Auszahlungen),
Ergebnishaushalt (Ertrage und Aufwendungen) und im Rechnungsabschluss zusatzlich in den
Vermogenshaushalt mit Aktiva (Vermdgen) und Passiva (Eigen- und Fremdmittel) vor.

Finanzierungshaushalt
Der Finanzierungshaushalt wies zur laufenden Geschéftstatigkeit die nachfolgenden Ergebnisse
aus (Euro):

Jahr 2022 2023 2024 NVA 2025
Saldo 1 — Operative Gebarung 541.099 200.782 136.613 593.300
Saldo 2 — Investive Gebarung -418.212 | -377.050 139.188 92.900
Saldo 4 — Finanzierungstatigkeit -1.717.198 110.898 -521.259 -453.800
Saldo 5 — Geldfluss -1.594.311 -65.370 -245.458 232.400
- Saldo investive Einzelvorhaben -1.763.977 -21.322 46.090 234.000
Ergebnis Ifd. Geschaftstatigkeit 169.666 -44.048 -291.548 -1.600

Die Salden der Ergebnisse der laufenden Geschaftstatigkeit glich die Gemeinde im Ergebnishaus-
halt zum Grof3teil durch die nachfolgenden Ricklagenzufihrungen und -entnahmen aus (Euro):
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Jahr 2022 2023 2024 NVA 2025
Ergebnis Ifd. Geschaftstatigkeit 169.666 -44.048 -291.548 -1.600
- Rucklagenzufihrungen Ifd. Gebarung -169.000 -354.122 -156.313 0
+ Rucklagenentnahmen Ifd. Gebarung 0 398.170 447.861 1.600
Bereinigtes Ergebnis 666 0 0 0

Der Nachtragsvoranschlag 2025 inkludierte Geldmittel aus dem Harteausgleichsfonds — Verteil-
vorgang 1 von 371.400 Euro, ohne die der Haushaltsausgleich nicht mdglich gewesen wére.

Bei Gegenuberstellung der Salden 1 und 2 (operative und investive Gebarung) errechnete sich
ein positiver Gesamtsaldo von 222.420 Euro.

Der Saldo 4 gibt Auskunft Uber die Entwicklung des Schuldenstands. Er verminderte sich —
wesentlich beeinflusst durch getilgte Zwischenfinanzierungen — um insgesamt 2.127.559 Euro.

Der Saldo 5 bildet die Veranderung der liquiden Mittel aus der voranschlagswirksamen Gebarung
ab. Es ergaben sich durchgehend Negativwerte von insgesamt 1.905.139 Euro.

Fir die Finanzierung der investiven Einzelvorhaben stellte die Gemeinde Eigenmittel der opera-
tiven Gebarung von 144.770 Euro (2022) und 21.722 Euro (2024) bereit.

Die rucklaufige Finanzentwicklung stand wesentlich im Zusammenhang mit Mehrkosten vor allem
in den Bereichen Personal, Sozialhilfeverbandsumlage, Krankenanstaltenbeitrdge und Fremd-
finanzierungen, mit denen die Einnahmenentwicklung nicht Schritt halten konnte.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet das Nettoergebnis (Saldo aus den Ertrdgen und den Aufwendun-
gen) und die Rucklagenentwicklung. Ein positiver Saldo O bedeutet, dass die Ertrage fir die Ab-
deckung der Aufwendungen fir die kommunalen Leistungen und die dafir erforderliche Infra-
struktur (Wertverzehr des Anlagevermdogens in Form der Abschreibungen) ausgereicht haben. Ein
negatives Nettoergebnis bedeutet, dass dies zum Teil (in H6he des negativen Wertes) nicht
maglich war und somit die Abschreibungen nicht vollstandig durch die Ertrdge gedeckt werden
konnten. Die jahrlichen Verdnderungen sind im Vermdgenshaushalt in den Passiva unter Punkt C
Nettovermdégen (Ausgleichsposten) dargestellt.

Der Ergebnishaushalt entwickelte sich wie folgt (Euro):

Jahr 2022 2023 2024 NVA 2025
Ertrage 8.072.820 8.038.577 8.929.335 9.420.500
Aufwendungen 8.154.675 8.459.624 9.400.699 9.654.800
Nettoergebnis (Saldo 0) -81.855 -421.047 -471.364 -234.300
Entnahme von Ruicklagen 1.720.836 478.448 452.726 138.600
Zuweisung an Rucklagen 169.420 356.504 200.429 349.500
Nettoergebnis nach Riucklagen 1.469.561 -299.103 -219.067 -445.200

Unter dem Saldo 0 errechnete sich von 2022 bis 2024 ein Gesamtminus von 974.266 Euro. Auch

2025 war ein Minus dargestellt.

Vermdgenshaushalt

Im Vermdgenshaushalt wird auf der Aktivseite das zu erhaltende Vermoégen dargestellt (langfristig
mehr als 1 Jahr und kurzfristig bis zu 1 Jahr). Wie dieses finanziert wird, zeigt die Passivseite —
mit Eigenmitteln (Nettovermdégen), Investitionszuschiissen und Fremdmitteln. Das Nettovermégen
gibt Auskunft dartiber, wie viele Mittel die Gemeinde selbst zur Finanzierung ihres Vermdgens
aufbringen konnte. Die Vermégensbestande veranderten sich wie folgt (Euro):
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AKTIVA Ende 2021 | Ende 2024 | Differenz
Langfristiges Vermogen 29.320.758| 29.229.883 -90.875
Kurzfristiges Vermodgen 2.179.338 308.626| -1.870.712
Summe 31.500.096 | 29.538.509| -1.961.587
PASSIVA

Nettovermdégen (Ausgleichsposten) 15.653.025| 14.683.924| -969.101
Sonderposten Investitionszuschusse (Kapitaltransfers) | 10.948.558 | 12.130.307 | 1.181.749
Langfristige Fremdmittel 4.688.689 2.487.570| -2.201.119
Kurzfristige Fremdmittel 209.824 236.708 26.884
Summe 31.500.096| 29.538.509| -1.961.587

Erlauterungen zum Vermégensstand Ende 2024
Das Vermdgen verminderte sich im Prifungszeitraum im erheblichen Ausmalfi von 1.961.587 Euro
auf 29.538.509 Euro.

Das langfristige Vermogen bestand zum Grof3teil aus den Sachanlagen. Sie stellen die Vermo-
genssubstanz dar (zB Grundstiicke, Grundsttickseinrichtungen und Infrastruktur, Geb&ude und
Bauten, Abwasserbauten und -anlagen). Grundséatzlich werden fur die Bewertung des Sachan-
lagevermogens die Anschaffungswerte abziglich der bisherigen Abschreibung herangezogen,
woraus sich der fortgeschriebene Anschaffungswert zum Stichtag ergibt (Grundstiicke sind von
der Abschreibung ausgenommen, da sie in der Regel keiner Abnutzung unterliegen).

Das kurzfristige Vermégen ergab sich Uberwiegend aus den liquiden Mitteln (Bankguthaben und
Zahlungsmittelreserven in Form von Rucklagen).

Die langfristigen Fremdmittel (mehr als 1 Jahr) setzten sich Giberwiegend aus den Finanzschulden
und Rickstellungen fir Abfertigungen und Jubildumszuwendungen zusammen.

Bei den kurzfristigen Fremdmitteln handelte es sich tUberwiegend um Ruckstellungen fur nicht
konsumierte Urlaube und kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Finanzierung des Vermogens erfolgte zu einem grof3en Teil aus dem Nettovermdgen und den
Investitionszuschiissen. Als aussagekréftige Kennzahl kann die Nettovermdgensquote herange-
zogen werden. Nach dieser lag die Eigenmittelaufbringung bei 91 %.

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (MEFP)
Im Zusammenhang mit der ,Gemeindefinanzierung Neu" kommt dem MEFP im Hinblick auf die
Realisierung kinftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu.

Der Nachweis Uber das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht prognostiziert fir den Finanzierungs-
und Ergebnishaushalt die nachfolgenden Werte (Euro):

Jahr 2026 2027 2028 2029
Ergebnis der laufenden Geschaftstatigkeit -522.600 | -549.900 | -649.500 | -682.700
Ergebnishaushalt — Netto-Ergebnis (Saldo 0) -624.100 | -710.500 | -870.000 | -982.500

Aufgrund der durchgehend negativen Werte ist vorerst davon auszugehen, dass die Gemeinde
zur Erzielung des jahrlichen Haushaltsausgleichs weiterhin auf Geldmittel aus dem Harteaus-
gleichsfonds — Verteilvorgang 1 angewiesen sein wird.

Im Hinblick auf diese Prognose kommt der Beachtung und Umsetzung der Empfehlungen dieses
Prufungsberichts eine dringliche Bedeutung zu.
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Beteiligungen

In der Anlage 6j des Rechnungsabschlusses 2024 waren Beteiligungen bei 2 gemeinnitzigen
Wohnbautragern mit Buchwerten von insgesamt 442.214 Euro ausgewiesen. Sie betrafen zum
Grofdteil von der Gemeinde im Rahmen der Errichtung von Genossenschaftswohnungen einge-
brachte Grundkostenbeitrdge, zu denen der Gemeinde Genossenschaftsanteile zugesprochen
wurden.

Zu einem Teil der Genossenschaftsanteile besteht fur die Gemeinde nach Ablauf von 25 Jahren
ab der Fertigstellung der Wohnanlagen (ab etwa 2018 und 2022) die Méglichkeit der Ruck-
forderung der Grundkostenbeitréage. Dies betrifft 5.782 Geschéaftsanteile mit einem Geldwert von
210.097 Euro. Mit der Rickforderung verbunden ist jedoch der Verlust des Einweisungsrechts fir
die Mietwohnungen.

Es wird dem Gemeinderat empfohlen, sich mit der Moglichkeit der Ruckforderung der Grund-
kostenbeitrage zu befassen.

AuRerdem war im Rechnungsabschluss 2024 eine Beteiligung bei der ,Gemeinde-KG" mit einem
Buchwert von Null und einem Eigenkapital bzw. geschatzten Nettovermdgen von 1.080.736 Euro
dargestellt.

Unter der Beteiligung ,Gemeinde-KG* wéare zusatzlich als Buchwert die von der Gemeinde mit
1.000 Euro einbrachte Pflichteinlage zu berticksichtigen gewesen.

Die Beteiligung ist korrekt darzustellen.

Kassenbestand
Der Kassenbestand der Gemeinde belief sich Ende 2024 auf 154.269 Euro. Davon waren
145.682 Euro auf 2 Girokonten und der Rest von 8.587 Euro auf einem Sparbuch deponiert.

Der Habenzinssatz auf dem Sparbuch betrug zum Prufungszeitpunkt 1,54 %, womit er dem Markt-
niveau angepasst war. Zu den Guthaben auf den Girokonten erfolgte keine Verzinsung.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, mit den Banken Verhandlungen hinsichtlich der
Verzinsung der Geldguthaben auf den Girokonten zu fithren.

Die Geldverkehrsspesen umfassten 4.953 Euro (2022), 5.150 Euro (2023) und 6.022 Euro (2024).

Rucklagen

Die Rucklagenbestande der Gemeinde beliefen sich Ende 2024 auf insgesamt 124.129 Euro.
Davon entfielen 122.534 Euro auf zweckgebundene Geldmittel (103.392 Euro fur Abwasserbesei-
tigung und 19.142 Euro fur Verkehrsflachenbeitrdge). Der Rest von 1.595 Euro betraf allgemeine
Rucklagen.

Von der Gesamtsumme waren 87.581 Euro als Zahlungsmittelreserven auf Sparbtichern depo-
niert. Diese wiesen zum Prifungszeitpunkt eine Habenverzinsung von 1,54 % auf.
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Finanzausstattung
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B Gemeindeabgaben 779.673 781.956 840.566 910.200
B Ertragsanteile 3.527.068 3.465.935 3.637.144 3.606.400
B Finanzzuweisungen 477.700 516.902 485.747 985.400

Die Gemeinde rangierte 2024 mit ihrer Finanzkraft von 1.230 Euro je Einwohner im landes- und
bezirksweiten Vergleich (438 und 46 Gemeinden) auf den unterdurchschnittlichen 321. und

34. Platzen.

Die Steuerkraft lag 2022 bei 4.784.441 Euro, bevor sie 2023, vor allem bedingt durch ricklaufige
Ertragsanteile, auf 4.764.793 Euro sank. 2024 kam sie dann mit 4.963.457 Euro deutlich tber
dem Wert von 2022 zu liegen. Im Nachtragsvoranschlag 2025 war ein weiterer Anstieg auf

5.502.000 Euro budgetiert.

Die Ertragsanteile, die 3.527.068 Euro (2022), 3.465.935 Euro (2023) und 3.637.144 Euro (2024)

umfassten, waren an der Steuerkraft mit durchschnittlich 73 % beteiligt.

Die nachfolgenden Gemeindeabgaben erreichten im Schnitt 17 % der Steuerkraft (Euro):

Jahr 2022 2023 2024

Kommunalsteuer 404.156 447.268 480.800
Grundsteuer A+B 308.285 267.438 290.221
Sonstige 67.232 67.250 69.545
Summe 779.673 781.956 840.566

Der Anteil der Finanzzuweisungen betrug durchschnittlich 10 % der Steuerkraft (Euro):

Jahr 2022 2023 2024

Finanzzuweisungen des Bundes 248.519 275.574 220.189
Strukturfondsmittel ,Gemeindefinanzierung Neu* 229.181 241.328 265.558
Summe 477.700 516.902 485.747
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Hundeabgabe
Die Einzahlungen aus der Hundeabgabe betrugen im Prifungszeitraum jéahrlich durchschnittlich
8.607 Euro.

Zur Abgabe fir Wachhunde und Hunde, die zur Ausiibung eines Berufs oder Erwerbs notwendig
sind, beschloss der Gemeinderat die gesetzlichen Hochstwerte (20 Euro von 2022 bis 2024 und
30 Euro ab 2025).

Die jahrliche Abgabe fiir die sonstigen Hunde lag von 2022 bis 2024 bei 40 Euro und ab 2025 bei
60 Euro. Zum Priifungszeitpunkt erfiillte die Gemeinde die Mindestempfehlung des Landes OO.

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale

Die Gemeinden kénnen gemaf 8 57 O4. Tourismusgesetz 2018 einen Zuschlag zur Freizeitwoh-
nungspauschale ausschreiben und einheben (bis zu 150 % fir Wohnungen bis 50 m2 Nutzflache
sowie Dauercamper und bis zu 200 % fir Wohnungen tber 50 m2 Nutzflache).

Der Gemeinderat beschloss am 6. Dezember 2018 einen einheitlichen Gemeindezuschlag zur
Freizeitwohnungspauschale von 100 %. Daraus ergaben sich im Prifungszeitraum Einzahlungen
von insgesamt 6.889 Euro.

Im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde ist die Unterschreitung der gesetzlichen Hochst-
rahmen kritisch zu betrachten. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit sollte die
Gemeinde die Méglichkeiten der Lukrierung von Abgaben zur Ganze ausschopfen.

Die Gemeindezuschldge zur Freizeitwohnungspauschale sollten auf die gesetzlichen Hochst-
werte angehoben werden.

Lustbarkeitsabgabe

Eine Lustbarkeitsabgabeverordnung beschloss der Gemeinderat letztmalig am 15. Februar 2016.
Die Abgabenpflicht umfasst Veranstaltungen und Vergniigungen, deren Besuch, Teilnahme bzw.
Benutzung an die Entrichtung eines Eintrittsgelds gebunden ist, Spielapparate an Orten, die fur
alle Personen frei oder unter den gleichen Bedingungen zuganglich sind, und Wettterminals im
Sinne 8 2 Z 8 O4. Wettgesetz. Von der Abgabenpflicht ausgenommen sind unter anderem Veran-
staltungen gemeinnutziger, von Gebietskdrperschaften subventionierter Musik-, Sportvereine und
Kameradschaftsbinde.

Im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde ist der Verzicht auf die Ausschdpfung der ge-
setzlich mdglichen Abgabeneinnahmen kritisch zu betrachten. Unter Beachtung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit sollte die Gemeinde die Moglichkeiten der Lukrierung von Abgabenein-
nahmen zur Ganze ausschopfen.

In der Lustbarkeitsabgabenverordnung sollten die Ausnahmen von der Abgabenpflicht fir Veran-
staltungen gemeinnutziger, von Gebietskdrperschaften subventionierter Musik-, Sportvereine und
Kameradschaftsbiinde gestrichen werden.

Einzahlungen aus der Lustbarkeitsabgabe waren im Prifungszeitraum keine dargestellt.
Ein ortlicher Verein hielt im Prifungszeitraum im gemeindeeigenen Kulturzentrum KULTOS ver-
schiedene Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern ab. Hierzu schrieb die Gemeinde dem Verein

keine Lustbarkeitsabgaben vor, obwohl diese Veranstaltungen der Abgabenpflicht unterlagen.

Die Lustbarkeitsabgaben sind nachtréglich vorzuschreiben, soweit keine Verjahrung eingetreten
ist.

Grundsteuer
Die Verpflichtung der Gemeinden fur die Erfassung von Bauvorhaben im Adress-, Geb&ude- und
Wohnungsregister besteht seit 2004. Die Erfassung der Anzeige lber die Fertigstellung eines
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Bauvorhabens kann sich auf den Einheitswert und damit auf die Grundsteuer auswirken. Die Ge-
meinde hat die Benltzung baulicher Anlagen zu untersagen, wenn keine Baufertigstellungsan-
zeige vorgelegt wird.

Der Auszug der Gemeinde aus dem Adress-, Gebdude- und Wohnungsregister tber die Bau-
vorhaben mit Baubewilligungen vor 2021 wies 52 offene Erfassungen aus. Davon betrafen
46 Falle Bauvorhaben, zu denen nach Meldung der Baubeginne die Fristen fir die Fertigstellung
der Bauvorhaben von je 5 Jahren noch nicht verstrichen waren und 5 Félle mit Bescheiden be-
willigte Verlangerungen der Fertigstellungsfristen. Zu einer offenen Erfassung bestand ein
Klarungsbedarf der Gemeinde.

Die Gemeinde hat auf die zeitgerechte Abgabe der Baufertigstellungsanzeigen zu achten. Das
Adress-, Gebdude- und Wohnungsregister ist laufend zu aktualisieren.

Gemeindeverwaltungsabgaben

Es erfolgte eine stichprobenartige Uberpriifung der Abgaben nach der O6. Gemeindeverwaltungs-
abgabenverordnung 2012 zur Tarifpost 8 (Baubewilligung fiir den Neu-, Zu- oder Umbau von Ge-
bauden), zur Tarifpost 25 (Gewé&hrung einer Ausnahme von der Anschlusspflicht an die gemeinde-
eigene Abwasserbeseitigung) und zur Tarifpost 32 (Anzeige von Veranstaltungen).

Die Uberpriifung der Verwaltungsabgaben laut Tarifpost 8 ergab keine Beanstandungen. Es ergab
sich fur die Gemeinde keine Notwendigkeit der Vorschreibung von Verwaltungsabgaben laut Tarif-
post 25, da sie im Prifungszeitraum keine Ausnahme von der Anschlusspflicht an die gemeinde-
eigene Abwasserbeseitigung gewahrte.

Die im Feuerwehrbuch eingetragenen offentlichen Feuerwehren sind nach 8§ 1 Abs. 2 lit. b
006. Verwaltungsabgabengesetz 1974 im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungskreises von der
Entrichtung der Verwaltungsabgaben befreit. Feuerwehren haben laut 8 5 Abs. 2 O6. Feuer-
wehrgesetz 2015 zu ihren Kosten nach MalRgabe der dafiir vorhandenen Mittel beizutragen. Dies
kann nachvollziehbarerweise auch durch Einnahmen aus Veranstaltungen, wie Feuerwehrfesten,
erfolgen.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass Feuerwehrfeste dem gesetzlichen Wirkungs-
kreis im Sinne des § 1 Abs. 2 lit. b O0. Verwaltungsabgabengesetz 1974 zuzurechnen sind und
daher keine Abgabenpflicht nach Tarifpost 32 O6. Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung
2012 besteht.

Die Gemeinde schrieb der Feuerwehr Ostermiething von 2022 bis 2025 im Rahmen der Anzeige
von jahrlich 2 Veranstaltungen falschlicherweise Verwaltungsabgaben von je 18 Euro vor.

Die Verwaltungsabgaben sind der Feuerwehr zu refundieren.

Kundenforderungen

Im Rechnungsabschluss 2024 waren Kundenforderungen von 139.876 Euro ausgewiesen. Ohne
Bericksichtigung der langfristigen Forderungen in Form von Tilgungszuschiissen zum Kanalbau
von 96.153 Euro und der kurzfristigen Forderung in Form einer Bedarfszuweisung von
27.475 Euro errechnete sich ein bereinigter Saldo von 26.248 Euro. Dieser kann als akzeptabel
angesehen werden.

Bei nicht zeitgerechter Entrichtung von Abgaben verrechnete die Gemeinde Mahngebiihren und
Saumniszuschlage. Die Einzahlungen (Nebenanspriiche) beliefen sich im Prifungszeitraum auf
insgesamt 2.550 Euro.

Bei nicht zeitgerechter Entrichtung von Abgaben zum Falligkeitszeitpunkt ist gemafd Bundesab-
gabenordnung der SGumniszuschlag mit Bescheid vorzuschreiben. Der SGumniszuschlag betragt
2 % des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrags. S&umniszuschléage unter 5 Euro sind nicht
vorzuschreiben. Damit darf ein Sdumniszuschlag erst fur fallige Abgabenbetrage ab 250 Euro

18



vorgeschrieben werden. Dabei sind die Abgabenarten einzeln zu betrachten, ein Zusammen-
rechnen von Bemessungsgrundlagen verschiedener Abgabenarten ist unzulassig.

Fur Gebuhren, welche in der Praxis durch formlose Zahlungsaufforderungen eingehoben werden,
ist in strittigen Fallen eine bescheidmalRige Vorschreibung notwendig. Auch fur die Vollstreckbar-
keit von Abgabenschuldigkeiten ist ein vorheriger Abgabenbescheid erforderlich. Nur vollstreckbar
gewordene Abgabenschuldigkeiten sind gemal Bundesabgabenordnung einzumahnen. Mahnge-
bidhren fur ausstéandige Gebuhren kénnen daher erst nach bescheidmé&Riger Vorschreibung der
Abgaben eingehoben werden.

Die Gemeinde stellte zum Teil keine Abgabenbescheide aus.

Die Vorgaben gemal} Bundesabgabenordnung sind zu beachten.
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Fremdfinanzierungen

Belastung aus Fremdfinanzierungen
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Die Grafik umfasst die Sollzinsen zu den Kassenkrediten, die Zahlungen zu Leasingverpflichtun-
gen sowie die Schuldendienste zu den Darlehen der ,Gemeinde-KG*, des Reinhalteverbands
Salzach-Mitte und der Gemeinde (bereits abziglich der Finanzierungs- und Tilgungszuschuiisse
und ohne Berticksichtigung der Tilgung von Zwischenfinanzierungen).

In den Rechnungsabschliissen der Gemeinde waren die nachfolgenden Verbindlichkeiten in Form
von Darlehen und Haftungen dargestellt (Euro):

Jahresende 2021 2022 2023 2024

Darlehen 4.262.606 2.545.408 2.656.306 2.135.047
Haftungen 1.409.489 1.264.176 1.128.897 1.327.118
Gesamtsumme 5.672.095 3.809.584 3.785.203 3.462.165
Wert pro Einwohner 1.731 1.156 1.136 1.008

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten stellte sich im Prufungszeitraum ricklaufig dar, wobei
die Ruckgange 2022 und 2024 wesentlich im Zusammenhang mit den getilgten Zwischenfinan-
zierungen standen. Mit dem Pro-Kopf-Wert 2024 konnten bezirks- und landesweit (46 und
438 Gemeinden) die glinstigen 33. und 323. R&nge eingenommen werden.

Darlehen

Die Darlehensbestéande betrafen Ende 2024 mit 49 % die Abwasserbeseitigung, 20 % die
Zwischenfinanzierung investiver Einzelvorhaben, 17 % das Feuerwehrwesen, 9 % die Krabbel-
stube, 3 % die Mittelschule und 2 % sonstige Bereiche. Eine Neuverschuldung tiber 250.000 Euro
ging die Gemeinde 2025 im Zusammenhang mit der Finanzierung ihres Kostenanteils fur den
Bauhofverband ,H.O.T* ein. Eine weitere Verschuldung Uber 84.500 Euro ist mittelfristig im
Rahmen der geplanten Neubeschaffung eines Einsatzfahrzeugs fur die Feuerwehr vorgesehen.
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Im Rahmen des Kanalbaus erhielt die Gemeinde Finanzierungs- und Tilgungszuschiisse von
jahrlich im Schnitt 45.883 Euro. Solche Zuschusse von durchschnittlich 42.990 Euro sind auch im
Zeitraum von 2025 bis 2028 zu erwarten.

Bei Berlcksichtigung dieser Zuschiisse und ohne Einrechnung der getilgten Zwischenfinanzie-
rungen ergab sich 2022 ein Netto-Schuldendienst von 244.421 Euro, der 2023 und 2024 Steige-
rungen auf 268.428 Euro und 320.097 Euro auswies. Fir den Zeitraum von 2025 bis 2028 wird
jedoch aufgrund des Auslaufens von Darlehensverpflichtungen ein schrittweiser Riickgang auf
196.200 Euro prognostiziert.

Die Darlehensverzinsung bei 2 Darlehen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds erfolgte mit
Fixzinssatzen von 2 %. Den restlichen Darlehen lagen variable Verzinsungen nach dem 3- oder
6-Monats-Euribor mit Aufschldgen zwischen 0,20 % und 0,75 % zugrunde.

Ein Teil der Aufschlage bewegte sich tiber dem Marktniveau.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, Verhandlungen auf Zinsanpassungen zu fiihren
und bei Ergebnislosigkeit Darlehenskiindigungen und -neuausschreibungen vorzunehmen.

Haftungen

Es bestanden Ende 2024 laut der Anlage 6r des Rechnungsabschlusses Haftungen von insge-
samt 1.327.118 Euro. Davon betrafen 497.636 Euro die ,Gemeinde-KG*, 334.707 Euro den Bau-
hofverband ,H.O.T.", 298.816 Euro die Wassergenossenschaft Ostermiething und 195.959 Euro
den Reinhalteverband Salzach-Mitte.

Schuldendienstersatze hatte die Gemeinde fur den Reinhalteverband von 111.044 Euro (2022),
132.457 Euro (2023) und 135.540 Euro (2024) sowie die ,Gemeinde-KG" von 38.943 Euro (2022),
49.097 Euro (2023) und 50.845 Euro (2024) zu entrichten. Auch in der mittelfristigen Planung sind
jhrliche Zahlungen fir den Reinhalteverband von im Schnitt 144.550 Euro und die ,,Gemeinde-
KG* von durchschnittlich 45.975 Euro vorgesehen.

Leasing

Im Zusammenhang mit dem Ankauf einer EDV-Ausstattung fir die Mittelschule (36 Laptops und
Bildschirme) tber 33.264 Euro (inkl. USt) beschloss der Gemeinderat am 12. September 2022
eine Leasingfinanzierung mit einer Laufzeit von 54 Monaten und einer variablen Verzinsung nach
dem 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 0,763 %. Unter der Anlage 6i des Rechnungsab-
schlusses 2024 war ein Restbestand von 18.759 Euro ausgewiesen.

Die Leasingraten umfassten 1.655 Euro (2022), 7.917 Euro (2023) und 8.051 Euro (2024). In der
mittelfristigen Planung sind weitere Auszahlungen von je 8.000 Euro (2025 und 2026) sowie
4.000 Euro (2027) dargestellt.

Nach den Vergaberichtlinien sind vor der Auftragsvergabe einer Leasingfinanzierung gleichlau-
tend zu Darlehensfinanzierungen mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.

Die Gemeinde holte lediglich ein Angebot ein. Die Verzinsung lag zum Prifungszeitpunkt Gber
dem Marktniveau.

Die Vergaberichtlinien zu Leasingfinanzierungen sind zu beachten. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit

wird empfohlen, mit dem Leasinggeber Gesprache hinsichtlich einer Verbesserung der Zinskondi-
tionen zu fuhren.
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Kassenkredit

Gemal O6. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020 betrugen die Hochstgrenzen fiir die Inan-
spruchnahme von Kassenkrediten 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschéftstatigkeit ge-
mafl dem Gemeindevoranschlag des jeweils laufenden Haushaltsjahres.

Der Gemeinderat beschloss Kreditrahmen fir 2022 und 2023 von je 300.000 Euro sowie 2024
und 2025 von je 800.000 Euro. Diese Rahmen lagen deutlich unter den rechtlichen Moglichkeiten,
die sich zwischen 2.190.200 Euro und 2.817.600 Euro bewegten.

Die Verzinsung erfolgte nach dem 3-Monats-Euribor mit Aufschlagen fir 2022 von 0,70 % und
von 2023 bis 2025 von 0,44 %.

Die Zinskonditionen bewegten sich auf einem akzeptablen Niveau.
Die Zinsbelastung belief sich 2022 auf 13 Euro, bevor sie 2023 und 2024 aufgrund einer

vermehrten Inanspruchnahme der Kassenkredite und auch eines gestiegenen Zinsniveaus auf
1.727 Euro und 3.707 Euro anstieg.
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Personal

Personalkosten
3.000.000 30,0
24,0
23,3 . 23,7 + 25,0
20— ’ =
2.000.000 20,0
©)
e %
D) + 15,0
Ll
1.000.000 10,0
- 5,0
2022 2023 2024 NVA 2025
mmmm Personalkosten 1.594.209 1.733.695 1.936.889 2.030.600
—&— % der Einzahlungen 21,9 23,3 24,0 23,7
Personalauszahlungen inkl. Pensionen

Die Auszahlungen zu den Personalkosten (inkl. Pensionen) erhdhten sich von 1.594.209 Euro
(2022) auf 1.733.695 Euro (2023) und 1.936.889 Euro (2024). Auch fiir 2025 war ein weiterer
Anstieg auf 2.030.600 Euro budgetiert. Die Personalkosten banden im Schnitt 23,1 % der Einzah-
lungen der laufenden Geschaftstatigkeit.

Ohne Beriicksichtigung der Vergutungsleistungen verteilten sich die Personalkosten auf die nach-
folgenden Bereiche (Euro):

Bereich 2022 2023 2024 Jje EW
Kindergarten 481.991 585.449 757.915 168
Allgemeine Verwaltung 474.874 526.540 528.660 141
Bauhof 334.853 345.727 382.902 98
Pensionen 235.493 203.420 189.831 58
Schulen 44.083 48.830 54.207 13
Freibad 22.915 23.729 23.374 6
Summe 1.594.209 1.733.695 1.936.889 484

Dienstpostenplan

Der Dienstpostenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Dienstposten der Bediensteten aus-
zuweisen. Dienstposten durfen nur in der Art und Anzahl vorgesehen werden, die zur Bewaltigung
der Aufgaben der Gemeinde notwendig sind.

Der vom Gemeinderat am 27. Oktober 2025 im Rahmen des Nachtragsvoranschlags 2025 be-
schlossene Dienstpostenplan stellte sich mit Gegenuberstellung der zum Prifungszeitpunkt be-
standenen Personalbesetzungen wie folgt dar (PE = Personaleinheiten, B = Beamte, VB = Ver-
tragsbedienstete, Einstufung = Funktionslaufbahn sowie Verwendungsgruppe und Dienstklasse
im Gemeindedienst):
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Dienstpostenplan Tatsachliche Besetzung
PE | B/VB Neilns‘tufur;\g:t Einstufung Aufgabenbereich
Allgemeine Verwaltung
1 B |GD10.1 |BII-VI/N2 GD 10.1 Amtsleitung
1 VB |GD 14.1 CIl-V GD 14.1 Kassenfiihrung
1 VB |GD 14.1 I/lc GD 14.1 Bauamt
156| VB |GD 16.3 I/lc GD 16.3 Buchhaltung
0,50 B GD 17.5 | CI-IVIN1 C IVIN1 Standesamt, Allgemeine
0,50 VB |GD18.5 I/lc GD 18.5 Bauamt
243| VB |GD18.5 I/lc GD 18.5 Allgemeine Verwaltung
Kindergarten
6,55| VB KBP 1/12b1 KBP und I/12b1 Padagogische Fachkrafte
4,64 VB |GD22.3 I/d GD 22.3 Padagogische Assistenzkrafte
Handwerklicher Dienst
1 VB |GD 18.1 Il/p2 GD 18.1 Bauhofvorarbeiter
5 VB |GD 19.1 I1/p3 GD 19.1 Bauhoffacharbeiter
2,25| VB |GD25.1 I1/p5 GD 25.1 Reinigungskrafte

Die im Dienstpostenplan dargestellten PE entsprachen den tatséchlichen Personalbesetzungen.

Die Einstufung alt unter dem Dienstposten VB GD 14.1 wére anstelle C |-V mit I/c auszuweisen
gewesen. Im Dienstpostenplan kdnnen die Einstufungen alt bei Dienstposten, zu denen eine
Besetzung im Schema neu vorliegt und keine Nachbesetzung im Schema alt mehr maoglich ist,
entfallen.

Diese Anderungen kénnen bei einem Neubeschluss des Dienstpostenplans beriicksichtig werden.

Allgemeine Verwaltung
Der Personalstand setzte sich aus 2 Beamten (1,50 PE) und 9 Vertragsbediensteten (6,48 PE)
zusammen.

Der Personaleinsatz stellte sich im Hinblick auf den laut O6. Gemeinde-Dienstpostenplanver-
ordnung 2023 mdoglichen Besetzungsrahmen von bis zu 15 PE als sparsam dar.

Die Lohnverrechnung war an einen externen Dienstleister ausgelagert.

Aufgrund der Kiindigung der Kassenfiuhrerin per Ende Juli 2025 und des damit verbundenen Per-
sonalengpasses (Personalnachbesetzung im Oktober 2025) beschloss der Gemeindevorstand fir
den Bereich der Finanzverwaltung die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (2 ehemalige
Finanzleiter 06. Gemeinden). Die Werkvertrdge umfassten Honorare von netto 140 Euro je
Arbeitsstunde zuziglich der anfallenden Spesen (Anfahrts- und Reisekosten). Die Auszahlungen
bezifferten sich bis Ende 2025 auf insgesamt Euro 20.141 Euro (exkl. USt).

Die Inanspruchnahme der externen Dienstleistungen stellte sich als kostenintensiv dar.

Es wird ein Handlungsbedarf fur die Schaffung von Vertretungsmoglichkeiten in der Finanzver-
waltung gesehen. Eine Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Gemeinden in Form einer
Kooperation oder Verwaltungsgemeinschaft wirde der Gemeinde eine Ausfallsicherheit geben
und sicherlich kostengunstiger zu gestalten sein als Arbeitsunterstiitzungen externer Dienstleister.
Die Zusammenarbeit in einer Kooperation oder Verwaltungsgemeinschaft kbénnte auch andere
Bereiche der Allgemeinen Verwaltung, wie zB die Amtsleitung oder das Bauwesen, umfassen. Ein
Handlungsbedarf wird weiters im Bereich des Wissensmanagements gesehen (zB gesicherter
Wissenstransfer durch digitale Dokumentation von Verwaltungsablaufen und -schritten zu spezi-
fischen Themenbereichen).
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Eine Verwaltungsgemeinschaft liel3e wirtschaftliche Vorteile durch Spezialisierungen, Abbau von
Mehrgleisigkeiten und gemeinsame Nutzung von Gemeindeeinrichtungen erwarten. Bei Um-
setzung von interkommunalen Projekten in Form der Zusammenfiihrung von Infrastruktur besteht
die Mdglichkeit der Lukrierung von Fordermitteln aus dem Regionalisierungsfonds der ,Gemeinde-
finanzierung Neu".

Der Gemeinderat sollte sich mit den Mdglichkeiten der Realisierung einer Kooperation oder Ver-
waltungsgemeinschaft im Bereich der Allgemeinen Verwaltung auseinandersetzen. Es sollte eine
Form des gesicherten Wissenstransfers implementiert werden.

Die Gemeinde gehorte keinem Standesamts- und Staatsburgerschaftsverband an. In vielen Ge-
meinden haben sich solche Zusammenschliisse bewahrt, da diese augenscheinlich eine Kompe-
tenzbiindelung und Qualitdtsoptimierung, die unter anderem die immer mehr werdenden Aus-
landsberthrungen erforderlich machen, ermdglichen.

Es wird empfohlen, dass sich der Gemeinderat mit den Mdglichkeiten des Beitritts zu einem
Standesamts- und Staatsbirgerschaftsverband befasst.

Nach der O6. Bau-Ubertragungsverordnung besteht seit Juli 2003 die Méglichkeit, durch einen
Beschluss des Gemeinderats die Zustandigkeit fir Bauvorhaben fir bauliche Anlagen, die auch
einer gewerbebehordlichen Bewilligung bedirfen, der fir das Gewerbeverfahren zustandigen Be-
zirksverwaltungsbehdrde zu Gbertragen.

Es wird insbesondere im Interesse der Verwaltungsvereinfachung fur Birgerinnen und Burger
sowie Wirtschaftstreibende das Ziel verfolgt, eine Zersplitterung der Zustandigkeiten bei den ein-
zelnen gewerblichen Betriebsanlagen zu vermeiden. Die Ubertragung der Zustandigkeit fiir diese
Bauvorhaben bewirkt in der Praxis eine Verwaltungsvereinfachung. Die Verfahrenskonzentration
bei einer Behotrde stellt einen Beitrag zum Ziel einer modernen, nach dem ,One-Stop-Shop-
Prinzip* ausgerichteten Verwaltung dar.

Der Gemeinderat konnte die mogliche Zustandigkeitsibertragung mit Einbindung der Bezirks-
hauptmannschaft Braunau tberlegen.

Eine den aktuellen Gegebenheiten angepasste Dienstbetriebsordnung beschloss der Gemeinde-
rat am 27. Oktober 2025. Fir die Allgemeine Verwaltung erliel® der Blurgermeister einen den
aktuellen Gegebenheiten angepassten Geschaftsverteilungsplan.

Uberstundenpauschale

Nach den dienstrechtlichen Regelungen kann zu Nebengebihren eine Pauschalierung vorge-
nommen werden, wenn die Dienstleistungen, die einen Anspruch auf eine solche Nebengebiihr
begriinden, dauernd oder so regelméafig erbracht werden, dass die Ermittlung monatlicher Durch-
schnittswerte moglich ist. Durch eine pauschalierte Uberstundenvergiitung gelten alle Mehr-
leistungen in zeitlicher Hinsicht als abgegolten.

Eine Uberstundenpauschale gelangte aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinde-
vorstands vom 22. Juli 2002 in der Amtsleitung zur Auszahlung. Sie wurde bescheidmalig jeweils
fur 5 Jahre befristet.

In den Gemeinden erfolgt grundsatzlich keine Befristung der Uberstundenpauschale fiir die Amts-
leitung, da dort Ublicherweise standig Mehrleistungen zu erbringen sind.

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung wird empfohlen, dass sich der Gemeindevorstand bei
einer anstehenden Fristverlangerung mit dieser Thematik befasst.

Vergutungsleistungen

Die Gemeinden haben haushaltsinterne Vergitungen, die sich aus dem Ergebnishaushalt errech-
nen, darzustellen. Sie sind fur die Tatigkeiten der Verwaltung auf jeden Fall dann darzustellen,
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wenn es sich um Leistungen fir wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe und betriebsahnliche
Einrichtungen handelt.

In den Rechnungsabschlissen berlcksichtigte die Gemeinde Vergitungsleistungen fur die Tatig-
keiten der Allgemeinen Verwaltung unter der Abwasserbeseitigung von 27.141 Euro (2022),
27.089 Euro (2023) und 30.182 Euro (2024) sowie der Abfallbeseitigung von 13.570 Euro (2022),
13.544 Euro (2023) und 15.091 Euro (2024).

Entsprechend den Vorgaben des Landes OO waren solche Vergitungsleistungen im Sinne der
Kostenwahrheit auch den sonstigen Betrieben bzw. betriebsdhnlichen Einrichtungen der Gemein-
de, wie dem Kindergarten, dem Freibad, dem Gemeindefriedhof inkl. der Aufbahrungshalle und
den Mietobjekten, anzulasten gewesen.

Die Vorgaben zur Darstellung der Vergitungsleistungen fir die Allgemeine Verwaltung sind zu
beachten.

Flexible Arbeitszeitregelung
Die Dienstzeiterfassung aller Bediensteten der Gemeinde erfolgte in elektronischer Form.

Die Dienstzeit fir die Allgemeine Verwaltung war festgelegt am Montag, Dienstag und Donnerstag
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr, am Mittwoch von 07:00 Uhr bis
13:00 Uhr und am Freitag von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr.

Das Gemeindeamt war fur den Kundenverkehr am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr gedffnet.

Fur die Allgemeine Verwaltung bestand keine flexible Arbeitszeitregelung gemal § 96 O6. Ge-
meinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, wobei der Burgermeister im Rahmen der elek-
tronischen Erfassung aufgelaufene Uberzeiten als Zeitguthaben anerkannte.

Durch eine flexible Arbeitszeitregelung kénnen Zuschlage zu Uberstunden und Mehrdienst-
leistungen vermieden und der Abbau von Zeitguthaben beglnstigt werden. Kommt es zu einer
Vereinbarung mit der Dienstnehmervertretung, hat der Gemeindevorstand diese den Regelungen
zugrunde zu legen. Liegt keine derartige Vereinbarung vor, so kann der Gemeinderat eine flexible
Dienstzeitregelung festlegen. Die gegeniber der Dienstzeit eingeschrankten Kundenverkehrs-
zeiten wiirden die Einfihrung einer flexiblen Arbeitszeitregelung begiinstigen.

Es wird empfohlen, fur die Allgemeine Verwaltung die Einfihrung einer flexiblen Arbeitszeitrege-
lung zu Uberlegen.

Kindergarten
Das Betreuungspersonal bestand aus 8 padagogischen Fachkréaften (6,55 PE) und 8 padago-
gischen Assistenzkréaften (4,64 PE).

Zum Tatigkeitsbereich der Assistenzkréfte zahlte auch die Busbegleitung, die zum Prifungszeit-
punkt taglich 2 Stunden in Anspruch nahm.

Die Dienstplane enthielten falschlicherweise keine Angaben zur Busbegleitung.

Die Téatigkeit der Busbegleitung ist in den Dienstplanen zu beriicksichtigen.

Freibad

Fir die Betreuung des Freibads war der Bauhof zustandig. Von seinem Aufgabenbereich ausge-
nommen waren jedoch das Inkasso der Eintrittsgelder und die Reinigung. Hierzu beschloss der
Gemeinderat letztmalig am 3. Marz 2025 einen Werkvertrag. Dieser sah fur die Reinigung eine
Entschadigung von brutto 13,40 Euro je Arbeitsstunde und die Abgeltung der Beistellung der
Reinigungsgerate und -mittel inkl. WC-Papier durch die Reinigungskraft von monatlich 284 Euro
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vor. Die Entschadigung der Inkasso-Tatigkeit erfolgte in Form einer Umsatzbeteiligung im Umfang
von 10 % der erzielten Bruttoentgelte je Monat. Die Auszahlungen wickelte die Gemeinde uber ihr
Lohnprogramm ab.

Mit dem 2. O6. Landes- und Gemeinde-Dienstrechts&dnderungsgesetz 2011 ist im 06. Gemeinde-
Dienstrecht die Regelung entfallen, dass Bedienstete, die unverhaltnismalig kurze Zeit, wenn
auch regelmaRig, oder die nur fallweise verwendet werden, grundsatzlich nicht unter das
offentliche Dienstrecht fallen. Im Zusammenhang mit dem Inkasso der Eintrittsgelder und der
Reinigung wéaren somit Dienstvertrdge nach dem O6. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz
2002 abzuschlieRen gewesen.

Ab der Freibadsaison 2026 plant die Gemeinde die Auslagerung der Inkassotatigkeit an einen
externen Dienstleister und die Ubertragung der Reinigungstétigkeit auf den Bauhof.

Der Einsatz von Facharbeitern flr Reinigungstatigkeiten stellt sich als kostenintensiv dar.
Es wird empfohlen, eine kostengtinstigere Form der Reinigung zu finden.

Reinigung
Ein grol3er Teil der Reinigungstatigkeiten war an einen externen Dienstleister ausgelagert.

Die Gemeinde beschétftigte jedoch auch eigenes Reinigungspersonal (PE) in der Funktionslauf-
bahn GD 25, das die nachfolgend dargestellten Flachen betreute:

Bereich PE m?2

Mittelschule 1,13 1.571
Kindergarten 0,72 717
Amtsgebdude 0,40 389

Die Richtwerte des Landes OO fiir die taglichen Reinigungsflachen lagen bei einer Vollzeitbe-
schéaftigung fur Schulen bei 1.600 m2, Kindergéarten bei 1.200 m2 und Amtsgebdude bei 1.400 m2.

Fur die Gemeinde errechneten sich bei Umlegung ihres Personaleinsatzes auf 1 PE tagliche
Reinigungsflachen in der Mittelschule von 1.391 m2, den Kindergarten von 998 m2 und das Amts-
gebaude von 984 m2.

Im Amtsgebaude stellte sich der Personaleinsatz bei Berlcksichtigung der zusatzlich abzu-
wickelnden Reinigung des o6ffentlichen WCs und Bauhofs als angepasst dar. Die Reinigungsein-
satze in der Mittelschule (inkl. Reinigung der Fenster und der Wasche) und im Kindergarten
stellten sich jedoch als hoch dar.

Die Gemeinde verfiigte tber kein Reinigungskonzept eines externen Dienstleisters.

Es wird empfohlen, ein Reinigungskonzept in Auftrag zu geben und basierend darauf den Perso-
naleinsatz gegebenenfalls im Zuge von Personalverdnderungen anzupassen.

Aushilfskrafte

Die Reinigung der Aufbahrungshalle und die Vertretung der Reinigungskrafte in verschiedenen
Gemeindeobjekten Ubertrug die Gemeinde einer Privatperson. Dieser bezahlte sie von 2022 bis
2024 eine Entschadigung von 11,90 Euro je Stunde. Daraus resultierten Gesamtauszahlungen
von 2.416 Euro (2022), 3.897 Euro (2023) und 4.540 Euro (2024).

Die Auszahlungen wickelte die Gemeinde nicht Uber die Lohnverrechnung ab und es erfolgte

keine Anmeldung bei der Sozialversicherung. Diese Vorgehensweise widersprach den sozial-
versicherungs- und abgabenrechtlichen Vorgaben.
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Die sozialversicherungs- und abgabenrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit kurzfristigen
Arbeitseinsatzen sind zu beachten.

Erholungsurlaub

Nach den dienstrechtlichen Bestimmungen verféllt nach Ablauf von 2 Jahren ab dem Ende des
Urlaubsjahres, in dem der Erholungsurlaub entstanden ist, die Hélfte des noch nicht verbrauchten
Urlaubsanspruchs und der Rest nach Ablauf von 3 Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in
dem er entstanden ist. Im Fall eines drohenden Urlaubsverfalls hat durch den Dienstgeber recht-
zeitig und nachweislich ein entsprechender Hinweis zu erfolgen.

Es ist nicht nur in der Eigenverantwortung des Dienstnehmers gelegen, fiir einen vorausschau-
enden und vollstédndigen Verbrauch des Erholungsurlaubs ohne wesentliche Beeintrachtigung des
Dienstbetriebs zu sorgen, sondern es obliegt auch der Sorgfaltspflicht des Dienstgebers, hierftir
die Voraussetzungen zu schaffen.

Bei einer Verwaltungsbediensteten und einem Bauhofmitarbeiter lagen Ende 2024 bei Urlaubsan-
sprichen von jahrlich 120 Stunden und 200 Stunden die Urlaubsrestbestande um 60 Stunden und
24 Stunden Uber den zulassigen Hochstwerten. Hierzu erfolgten keine Saldenkappungen.

Das Urlaubsausmald der padagogischen Fach- und Assistenzkréfte umfasst in jedem Kalender-

jahr bei Vollbeschaftigung

e 200 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 25 Jahren,

e 240 Stunden bei einem Dienstalter von 25 Jahren oder bei Vollendung des 51. Lebensjahres
und Zuricklegung von mindestens 10 Jahren im bestehenden Dienstverhaltnis,

o jeweils zuziglich 80 Stunden.

Bei einer Bediensteten erfolgte die Berechnung des Urlaubsausmal3es fir 2025 mit einem Basis-
wert von 280 Stunden, wobei korrekterweise ein solcher von 320 heranzuziehen gewesen ware.

Die gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Urlaubsverfall und -anspruch sind
zu beachten.
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Bauhof

Die Gemeinde ist neben den Gemeinden Haigermoos und Tarsdorf mit 46,50 % Teil des Bauhof-
verbands ,H.O.T“. Die Verbandssatzungen beschloss der Gemeinderat der Marktgemeinde
Ostermiething am 27. Februar 2023. Mittelfristig ist die Errichtung eines gemeinsamen Betriebsge-
baudes in der im Gemeindegebiet von Tarsdorf liegenden Ortschaft Dostling geplant.

Der Bauhof Ostermiething verfligte zum Prifungszeitpunkt Giber 6 Facharbeiter, was sich im Ver-
gleich mit Gemeinden &hnlicher GrolRenordnung und Infrastruktur als hoch darstellte. Dienst-
rechtlich waren der Vorarbeiter in der Funktionslaufbahn GD 18 und die tibrigen Mitarbeiter in der
Funktionslaufbahn GD 19 eingestuft. Analog den rechtlichen Mdoglichkeiten erhielten der
Vorarbeiter und die tibrigen Facharbeiter Gehaltszulagen von 25 % und 75 % der Differenz des
Gehalts zu den nachsthdheren (das sind die numerisch nachstniedrigeren) Funktionslaufbahnen.
Einem der Facharbeiter war die Betreuung der Volks-, Mittel- und Musikschule sowie des
Kindergartens in der Funktion als Schulwart Gibertragen. Die Bauhofmitarbeiter werden kuinftig fur
den Verband tatig sein, jedoch Bedienstete der Marktgemeinde Ostermiething bleiben.

Vergutungsleistungen

In den Rechenwerken der Gemeinde sind zum Bauhof haushaltsinterne Vergttungen, die sich
aus dem Ergebnishaushalt errechnen, darzustellen. Zu unterscheiden sind dabei Aufwendungen
pro Arbeitsstunde, fir Sachleistungen sowie Fahrzeuge, Maschinen und Gerate. Tatigkeiten, die
im Bauhof fur andere Bereiche erbracht werden, sind sachgeordnet zu verbuchen.

Zu den Tatigkeiten der Bauhofmitarbeiter waren in den verschiedenen Einsatzbereichen die nach-
folgenden Auszahlungen dargestellt (Euro):

Bereich 2022 2023 2024 ) Prozent
StralRen und Stral3enbeleuchtung 73.675 | 130.347 | 133.857 | 112.626 25
Freibad 84.993 92.833 | 103.530 93.786 21
Pflichtschulen 59.307 69.993 67.037 65.445 15
Winterdienst 43.280 33.457 32.220 36.319 8
Abfallbeseitigung 25.743 25.140 32.890 27.925 6
Sportanlagen 13.884 24.932 38.219 25.678 6
Kindergarten und Krabbelstube 19.451 20.814 24.184 21.483 5
Abwasserbeseitigung 18.057 25.393 18.944 20.798 5
Ortsbild-, Denkmal- und Kulturpflege 10.192 11.813 21.856 14.620 3
Friedhof und Aufbahrungshalle 7.677 10.069 12.370 10.039 2
Sonstige 7.692 12.705 31.056 17.151 4
Summe 363.951 | 457.496 | 516.163 | 445.870 100

Die Darstellung der Vergitungsleistungen fir den Bauhof (inkl. Fuhrpark) erfolgte entsprechend
den Vorgaben des Landes OO.

Fuhrpark
Der Fuhrpark des Bauhofs setzte sich aus den nachfolgenden zum d&ffentlichen Verkehr zuge-
lassenen Fahrzeugen zusammen:

Fahrzeugart Baujahr
Pritschenwagen 2007
Traktor 2010
Klein-Traktor 2017
Traktor 2018
Zentralachsanhanger 2021
Einachsanhanger 1999
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Mit der Inbetriebnahme des geplanten Betriebsgebaudes ist die Verlagerung des Fuhrparks zum
Bauhofverband vorgesehen.

Winterdienst

Den Winterdienst auf den gemeindeeigenen Verkehrsflachen deckte zum Grol3teil der Bauhof ab.
Externe Dienstleistungen nahm die Gemeinde nur im Bereich des Bahnhofparkplatzes und der
Haigermooser Gemeindestral3e (1,25 Strafl3enkilometer) in Anspruch. Hierzu bestanden vom
Gemeinderat am 15. Dezember 2014 und 12. Dezember 2016 beschlossene Winterdienstver-
trage.

Der Vertrag fur die Haigermooser GemeindestraRe umfasst Regelungen zu der Winterdienst-
richtlinie RVS 12.04.12, jener fiir den Bahnhofparkplatz jedoch nicht.

Der Winterdienstvertrag fir den Bahnhofparkplatz ist hinsichtlich der Winterdienstrichtlinie RVS
12.04.12 zu ergéanzen.

Fur den Winterdienst auf den LandesstralRen war die Stra3enmeisterei zusténdig. Diesbeziiglich
waren dem Land OO jahrliche Kostenersatze von 600 Euro je StraRenkilometer bzw. von insge-
samt 11.422 Euro zu entrichten.

Die der Gemeinde fiir den gesamten Winterdienst, inkl. Stra3enreinigung, verbliebenen Kosten
verminderten sich von 73.254 Euro (2022) auf 63.516 Euro (2023) und 57.958 Euro (2024).

Fir die Verkehrsflachen der Gemeinde (56,91 Strafl3enkilometer) errechneten sich Winterdienst-
kosten je StraRenkilometer von jahrlich im Schnitt 940 Euro, die als akzeptabel angesehen werden
konnten.

Den im Winterdienst tatigen Bauhofmitarbeitern gewéhrte die Gemeinde im Zeitraum von Beginn
November bis Mitte Marz monatliche Bereitschaftsentschadigungen. Sie beliefen sich je Mitar-
beiter auf 275 Euro (2022), 400 Euro (2023), 437 Euro (2024) und 452 Euro (2025).

Zum Bereitschaftsdienst waren wéhrend des gesamten Winterdienstzeitraums durchgehend alle
Bauhofmitarbeiter eingeteilt.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wéare beim Winterdienst im Hinblick auf die Wettersituationen zu
prifen, ob die Einteilung zur Rufbereitschaft den Erfordernissen entspricht. Wird die Rufbereit-
schaft stundenweise verrechnet, ist bei der Einteilung zur Bereitschaft die Wettervorhersage zu
beachten und darauf zu reagieren.

Nach den dienstrechtlichen Regelungen darf Rufbereitschaft au3erhalb der Arbeitszeit nur an

10 Tagen pro Monat vereinbart werden. Der Dienstplan kann zulassen, dass eine solche innerhalb
eines Zeitraums von 3 Monaten an 30 Tagen vereinbart wird.
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Offentliche Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung
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BEinzahlungen 615.969 642.122 653.666 762.900
BAuszahlungen 636.835 667.518 693.250 762.900
BAbgang -20.866 -25.396 -39.584 0
Werte ohne Interessentenbeitrédge, Zufuhrungen zu Projekten und Ricklagenbewegungen

Der Betrieb erzielte im Finanzierungshaushalt in Summe Fehlbetrage von 85.846 Euro, wobei die
jahrlichen Defizite von 20.866 Euro auf 39.584 Euro anstiegen. Fir 2025 war ein ausgeglichenes
Betriebsergebnis budgetiert.

Die Abwasser werden in die Klaranlage des Reinhalteverbands Salzach-Mitte (Mitgliedsgemein-
den Haigermoos, Ostermiething, St. Pantaleon, St. Radegund und Tarsdorf) eingeleitet.

Gebuhrenkalkulation

Der Anschlussgrad an die Abwasserbeseitigung lag 2025 bei 93 % (3.172 Personen). Der Kosten-
deckungsgrad betrug etwa 108 %. Laut den Angaben der Gemeinde werden die Betriebsuber-
schisse fur die Finanzierung von Sanierungen (Kamerabefahrung zur Feststellung der Schadens-
klassen) und Neubauten verwendet.

Ertrage aus diesem Bereich sind grundsétzlich fir Aufwendungen bei der gleichen Einrichtung
heranzuziehen. Liegen Mittelverwendungen bzw. Zielsetzungen vor, welche zwar in einem ande-
ren Bereich gebucht werden, jedoch mit dieser Einrichtung in einem Verwendungszusammenhang
stehen, kdnnen diese bei dieser Betrachtung bertcksichtigt werden (innerer Zusammenhang).
Soweit allfallige Betriebstiberschiisse dartiber hinaus verbleiben, sind sie zweckgewidmet zu ver-
wenden (fur Investitionen, Rucklagenbildungen, Sondertilgungen).

Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Gemeinde, dies entsprechend umzusetzen und im
Zweifelsfall — falls die Thematik in einem Verfahren zur Gebuhrenvorschreibung aufgeworfen wird
— vor dem O0. Landesverwaltungsgericht und den Hochstgerichten bzw. bei einer allfalligen Pru-
fung durch den Rechnungshof zu rechtfertigen.

Die Gemeinde hat gemal? Od. Abwasserentsorgungsgesetz 2001 land- und forstwirtschaftliche
Objekte oder Objektteile Uiber Antrag des Eigentimers mit Bescheid von der Anschlusspflicht aus-
zunehmen, wenn nachgewiesen wird, dass die anfallenden Abwasser auf selbstbewirtschaftete
geeignete Ausbringungsflachen nach Mafigabe des O6. Bodenschutzgesetzes 1991 und sons-
tiger Rechtsvorschriften zu Dingezwecken ausgebracht werden kdnnen.
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Es bestanden 26 Bescheide fir solche Ausnahmen von der Anschlusspflicht. Die Gemeinde Uber-
prifte in Zeitabstdnden von 2 Jahren das Weiterbestehen der Ausnahmevoraussetzungen.

Die Kanalgebuhrenordnung beschloss der Gemeinderat am 13. Mai 2019. Innerhalb des Pru-
fungszeitraums erforderliche Anpassungen beschloss der Gemeinderat in Form der Ab&nderung
der Gebihrenordnung.

Kanalanschlussgebihren

Die Anschlussgebiihren werden nach Bewertungspunkten (BP) berechnet. Es ist die Verrechnung
fixer BP (60 BP) und variabler BP (mindestens 150 BP) vorgesehen. Der Ermittlung der variablen
BP liegt ein Punktesystem zugrunde. Es sieht bei hduslichen Abwassern die Berlicksichtigung
eines BP je m? der Bemessungsgrundlage vor. Diese bilden bei eingeschossiger Bebauung die
m? der bebauten Flache und bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Flache
der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Anschluss an
das Kanalnetz aufweisen. Die Summe der sich ergebenden Gesamtgebiihr darf eine zusatzlich
festgelegte Mindestanschlussgebuihr nicht unterschreiten. Die Verrechnung einer solchen ist auch
bei Anschluss eines unbebauten Grundstiicks vorgesehen.

Die Gebihr je BP (exkl. USt) lag von Juli 2019 bis Februar 2024 bei 18 Euro und ab Marz 2024
bei 21 Euro. Die Mindestanschlussgebuhren (exkl. USt) waren ab Juli 2019 mit 3.780 Euro und
ab Marz 2024 mit 4.410 Euro festgesetzt.

Die Mindestanschlussgebtihren der Gemeinde lagen bis Ende 2022 tiber den Landesrichtwerten.
Sie unterschritten jedoch 2023 die Mindestvorgaben von 3.901 Euro und auch von Beginn 2024
bis Ende Februar 2024 jene von 4.174 Euro. Ab Mérz 2024 lag die Mindestgebiihr der Gemeinde
wieder uber den Landesrichtwerten.

Die Landesvorgaben zu den Mindestanschlussgebihren dirfen nicht unterschritten werden.

Kanalbenitzungsgebiihren

Der Berechnung der Kanalbentitzungsgebihren liegt der mittels Wasserzéhler ermittelte Wasser-
verbrauch zugrunde, wobei jahrlich mindestens 35 m? je Liegenschaft beriicksichtigt werden. Die
Gebuhrenséatze je m3 (exkl. USt) betrugen 4,10 Euro (ab Juli 2019), 4,30 Euro (ab Juli 2022) und
5,11 Euro (ab 2025). Fur Objekte mit einem Hausanschlusspumpwerk und/oder mit Einleitung von
Niederschlagswassern bestanden abweichende Gebuhrenregelungen.

In den Gebuhrenkalkulationen ergaben sich Benitzungsgebuhren je m3 (exkl. USt) von 3,95 Euro
(2022), 4,13 Euro (2023), 4,34 Euro (2024) und 5,17 Euro (2025). Zum Prufungszeitpunkt lag der
in der Gebuhrenkalkulation ausgewiesene Wert je m3 Uber dem Landesrichtsatz der zumutbaren
Gebiihr von 5,11 Euro je ms.

Bereitstellungsgebihr

Die Gebuhr fur angeschlossene unbebaute Grundstiicke lag je m? der Grundflache ab Juli 2019
bei 24 Cent und ab 2025 bei 33 Cent. Zum Prifungszeitpunkt stellte sich der Gebihrensatz als
angepasst dar, da er jenem der Erhaltungsbeitrage entsprach.

Kanalordnung

Die Kanalordnung beschloss der Gemeinderat am 18. Marz 2002. Er regelte unter 8 3 Abs. 8,
dass zur Herstellung des Anschlusses an die ¢ffentliche Kanalisation und zur Tragung der Kosten
des Anschlusses der Eigentimer des Objektes verpflichtet ist.

Erganzungen der Kanalordnung beschloss der Gemeinderat dann am 18. Dezember 2002. Unter
8 3 Abs. 1 nahm er unter anderem die Regelungen auf, dass die Errichtung des Hausanschluss-
kanals vom Hauptkanal bis zum allenfalls erforderlichen Hausanschlussschacht (dieser wird im
Regelfall circa einen Meter nach der Grundgrenze im anzuschlieRenden Grundstiick angeordnet)
bzw. wenn ein Hausanschlussschacht aus technischen Grunden nicht erforderlich ist, bis zu
einem Punkt, der circa einen Meter nach der Grundgrenze im anzuschlieBenden Grundstiick liegt,
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auf Kosten der Gemeinde erfolgt. Unter § 3 Abs. 2 erganzte der Gemeinderat, dass gemeinde-
seitig auch die Kosten fiur die Errichtung eines erforderlichen Hausanschlusspumpwerks (im
Regelfall circa einen Meter nach der Grundgrenze im anzuschlieBenden Grundstiick) Uber-
nommen werden.

Die unter § 3 Abs. 1 und Abs. 2 der Kanalordnung angefiihrten Regelungen zur Kostentragung
der Gemeinde fir die Errichtung des Hausanschlusskanals und ein eventuell erforderliches Haus-
anschlusspumpwerk stehen im Widerspruch zu den unter § 3 Abs. 8 angefiihrten Regelungen zur
verpflichtenden Kostentragung der Anschlussherstellung durch den Eigentiimer des Objekts.

In der Kanalordnung vorgesehene Regelungen fir gemeindeseitige Kostentibernahmen werden
zwischenzeitlich vom Land OO im Rahmen der Verordnungspriifung nicht mehr akzeptiert. Nach
den geltenden Grundsatzen, Uberlegungen und der ergangenen Judikatur sind alle im Zu-
sammenhang mit der Herstellung und Instandhaltung der Anschlussleitung stehenden Kosten
durch den Eigentiimer des Objekts zu tragen.

Von der Gemeinde tUbernommene Kosten fiir die Errichtung von Kanalanschlussleitungen waren
unter den investiven Einzelvorhaben 2022 von 39.454 Euro, 2023 von 11.624 Euro, 2024 von
18.594 Euro und 2025 von 20.619 Euro dargestellt.

Der Gemeinderat hat sich mit der Ab&nderung der Kanalordnung zu befassen. Die Kosten fir die
Anschlussherstellung und -instandhaltung sind vom Objekteigentiimer zu tragen.
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Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung
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Werte ohne Ricklagenbewegungen

Der Betrieb erzielte im Finanzierungshaushalt 2022 und 2023 Uberschiisse von 47.870 Euro und
27.459 Euro, 2024 jedoch einen Fehlbetrag von 10.639 Euro. Im Nachtragsvoranschlag 2025 war
wieder ein Uberschuss von 24.000 Euro, zu dem die Gemeinde erstmals eine Zufilhrung zu einer
Rucklage vorsah, ausgewiesen.

Auch im Ergebnishaushalt stellten sich die Betriebsergebnisse ohne Bertcksichtigung von Ruck-
lagenbewegungen &hnlich dar: Uberschiisse von 48.155 Euro (2022) und 25.413 Euro (2023)
sowie Fehlbetrag von 9.801 Euro (2024).

Nach den Vorgaben des Landes OO ist der Betrieb der Abfallbeseitigung zumindest auszahlungs-
deckend zu fihren.

Eine Abfallordnung beschloss der Gemeinderat am 14. Dezember 2020. Die Sammlung der Haus-
abfalle erfolgt 2- und 4-wochentlich sowie in den Gebieten, in denen eine Sammlung der Bio-
tonnenabfalle bzw. eine ordnungsgemalle Eigenkompostierung erfolgt, 6-wdchentlich.

Die Abfallgebiihrenordnung beschloss der Gemeinderat letztmalig am 3. Méarz 2025. Fur die Haus-
abfalle stellte sich die Gebuhrengestaltung (inkl. USt) wie folgt dar (Euro):

Abfallbehalter 2-wdchentlich | 4-wdchentlich | 6-wdchentlich
90 Liter 11,70 17,00 21,50
120 Liter 13,90 19,40 24,40
240 Liter 22,40 29,20 35,20
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Kindergarten

EURO

Kindergarten
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Werte ohne Darlehenstilgungen, Zinsen und Gastbeitrage

Der gemeindeeigene Kindergarten ist von Montag bis Donnerstag taglich von 06:30 Uhr bis
16:00 Uhr und am Freitag von 06:30 Uhr bis 13.00 Uhr getffnet.

Der Betreuungsbedarf in den 5 Gruppen entwickelte sich wie folgt (Referenzzeitraum Oktober):

. Regel- Integrations- Unter-3- Bewilligte
Arbeitsjahr kin%er k%nder Jéhrige Summe Platzg
2021/22 90 1 4 95 107
2022/23 92 2 3 97 102

2023/24 94 3 4 101 99

2024/25 88 2 5 95 104

2025/26 90 2 2 94 102
Die Organisationsformen der Gruppen stellten sich wie folgt dar:

I 2021/ | 2022/ | 2023/ | 2024/ | 2025/
Arbeitsjahr 22 23 24 o5 26
Regelgruppe 3 3 2 2 2
Integrationsgruppe (1 Kind mit Beeintrachtig.) 1 - 1 2 2
Integrationsgruppe (2 - 4 Kinder mit Beeintréchtig.) - 1 1 - -
Alterserweiterte Gruppe (bis 5 Unter-3-Jahrige) 1 1 1 1 1

Der Betriebsfehlbetrag stieg von 248.714 Euro (2022) auf 321.919 Euro (2023) und 334.302 Euro
(2024). Im Budget 2025 ist ein Minus von 323.900 Euro vorgesehen.

Die Subventionsquoten betrugen durchschnittlich 3.084 Euro je Kind und 60.329 Euro je Gruppe.

Die Auszahlungen inkludierten ein mit jahrlich zwischen 10.100 Euro und 10.500 Euro bereitge-
stelltes Globalbudget.
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Im Hinblick auf die Entwicklung der Betriebsdefizite wird empfohlen, Potenziale fir eine Ver-
besserung der Betriebsergebnisse auszuloten und diese konsequent umzusetzen.

Die Kindergarten-Tarifordnung beschloss der Gemeinderat letztmalig am 1. Juli 2024. Die stich-
probenartige Uberprifung der 2024/25 fur den Besuch des Kindergartens vorgeschriebenen
Elternbeitrage ergab keine Beanstandungen.

Der jahrliche Material- und Werkbeitrag lag je Kind bis Ende 2023/24 bei 30 Euro und ab 2024/25
bei 50 Euro.

Kindergartentransport

Der Kindergartentransport obliegt einem drtlichen Busunternehmen. Fir die Busbegleitung (zum
Prufungszeitpunkt taglich 2 Stunden) sind die padagogischen Assistenzkréfte des Kindergartens
verantwortlich.

Die Geldbewegungen unter dem Kindergartentransport stellten sich wie folgt dar (Euro):

Jahr 2022 2023 2024

Transportkosten 34.339 42 .475 44919
- Elternbeitrage 3.319 3.425 4579
- Landesbeitrage 21.236 22.753 24.186
Fehlbetrag 9.784 16.297 16.154

Die Personalkosten fiir das Begleitpersonal lastete die Gemeinde falschlicherweise dem Kinder-
garten (Haushaltsansatz 2400) an. Sie wéren korrekterweise unter dem Haushaltsansatz 2407
darzustellen gewesen.

Die Vorgaben des Landes OO fiir die Darstellung der Personalkosten fiir die Busbegleitung sind
zu beachten.

Der Elternbeitrag zum Kindergartentransport lag 2022 bei 10 Euro je Kind und Monat, bevor Anhe-
bungen ab April 2024 auf 15 Euro und ab Beginn 2025 auf 25 Euro erfolgten.

Der Elternbeitrag entsprach ab 2025 dem Landesrichtwert.
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Krabbelstube
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In der von einem externen Dienstleister 2-gruppig geflihrten Krabbelstube wurden 23 Kinder
(2021/22), 21 Kinder (2022/23), 19 Kinder (2023/24), 17 Kinder (2024/25) und 15 Kinder (2025/26)
betreut.

In den Rechnungsabschlissen der Gemeinde ergaben sich zur Krabbelstube Fehlbetrage von
110.937 Euro (2022), 99.818 Euro (2023) und 93.667 Euro (2024). Fur 2025 war ein Defizitanstieg
auf 122.700 Euro budgetiert.

Die Subventionsquoten betrugen jahrlich im Schnitt 50.737 Euro je Gruppe und 5.010 Euro je
Kind.

Der Grol3teil der Auszahlungen (jahrlich durchschnittlich 83.541 Euro) entfiel auf die gewéhrten
Abgangsdeckungen. Sie inkludierten Betriebsfihrungskosten des Betreibers im Ausmafld von
10 % seines Personalaufwands (zuletzt 2024 Kosten von 17.225 Euro).

Das Land OO gab im Juli 2013 Richtwerte fiir die Betriebsfiihrungskosten bekannt (2.000 Euro
fur die 1. und 1.500 Euro fur die 2. Gruppe).

Die verrechneten Betriebsfiihrungskosten lagen deutlich Gber den Landesempfehlungen.
Es wird empfohlen, mit dem Betreiber der Krabbelstube Verhandlungen auf die Reduzierung der

Betriebsfuhrungskosten aufzunehmen. Es wird empfohlen, mit diesem auch andere Potenziale fiir
eine Verbesserung des Betriebsergebnisses auszuloten und diese konsequent umzusetzen.
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Freibad

Freibad
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Das Freibad besteht aus einem grofen Schwimmbecken mit 4 Bahnen (L&nge 25 m), einem
Kleinkinderbecken und einem Erlebnisbecken mit Nackendusche, Bodensprudler, Wasserfall und

Sprudelbank. Weiters verfiigt die Anlage tUber eine Wasserrutsche mit einer Lange von 54 m.

Das Freibadbuffet verpachtete der Gemeinderat letztmalig mit Beschluss vom 3. Marz 2025. Der
wertgesicherte Zins betrug fur die gesamte Badesaison 3.350 Euro (exkl. USt). Der Pachter hatte
von den laufenden Kosten jene fur Strom, Abfall und Telefon zu tragen.

Nachdem sich die Eintrittsentgelte ab 2016 unverandert darstellten, beschloss der Gemeinderat
am 3. Méarz 2025 die nachfolgenden Entgelte (Euro):

Personenkreis Tageskarte 10er-Block | Saisonkarte
Kinder u?d Jugendliche von 6 bis 15 Jahren 2.00 13,40 26,10
und Schdler

Lehrlinge und Studenten bis zum 25. Lebens-

jahr, Prasenz- und Zivildiener, Kriegs- und 3,00 23,10 42,60
Zivilinvalide, Pensionisten

Alle anderen Personen ab dem 16. Lebensjahr 4,50 41,40 65,70
Schilerklassen pro Schiler 1,20 -- --
Familienkarte (1 Elternteil mit 1 Kind) -- -- 85,90
Familienkarte (1 Elternteil ab 2 Kinder) -- -- 99,70
Familienkarte (2 Elternteile mit 1 Kind) -- -- 131,30
Familienkarte (2 Elternteile ab 2 Kinder) -- -- 145,10

Die Fehlbetrage des Freibads erhdhten sich von 121.642 Euro (2022) auf 152.804 Euro (2023)
und 155.747 Euro (2024). Fur 2025 ist ein weiterer Anstieg auf 190.700 Euro budgetiert.

Nach den Empfehlungen des Landes OO sollte fiir eine Freibadanlage ein Deckungsgrad von

mindestens 50 % angestrebt werden.
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Die jahrlichen Auszahlungsdeckungsgrade lagen mit 30,7 % (2022), 25,6 % (2023) und 26,9 %
(2024) — Durchschnittswert von 27,7 % — deutlich unter den Landesempfehlungen.

Abhangig von den Witterungsverhaltnissen beginnt die Badesaison zwischen Mitte April und
Anfang Mai und endet diese mit Schulbeginn im September. In diesem Zeitraum ist die Anlage
taglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geéffnet.

Die Statistik zu den Offnungstagen und Besuchern stellte sich wie folgt dar:

Saison 2022 2023 2024 2025
Offnungstage 128 128 131 138
Besucher 34.570 32.380 35.193 22.450

Die Subventionsquote der Gemeinde lag bei durchschnittlich 1.111 Euro je Offnungstag und
4,22 Euro je Besucher.

Fir die Betreuung des Freibads war der Bauhof und fir das Inkasso der Eintrittsgelder sowie die
Reinigung eine zuséatzliche Hilfskraft zustandig. Ab der Saison 2026 plant die Gemeinde die Aus-
lagerung der Inkassotétigkeit auf einen externen Dienstleister und die Ubertragung der Reinigung
auf den Bauhof. Von den Auszahlungen betraf ein Grol3teil (durchschnittlich 117.125 Euro) die
Personal- und Bauhofkosten.

Vergleichsweise hohe Kosten wendete die Gemeinde fiir das Aufwarmen des Wassers durch eine
externe Fernwarmeversorgung auf. Sie beliefen sich auf 9.310 Euro (2022), 13.027 Euro (2023)
und 11.227 Euro (2024). Fur 2025 ist ein Kostenanstieg auf beinahe 19.000 Euro zu erwarten.
Der Warmeverbrauch betrug 254 MWh (2021/22), 225 MWh (2022/23), 171 MWh (2023/24) und
264 MWh (2024/25).

Das unbedingte Erfordernis des Aufwarmens des Wassers unter Heranziehung der externen
Fernwarmeversorgung sollte hinterfragt werden.

Die nachfolgenden Anmerkungen umfassen weitere Moglichkeiten, die eine Reduzierung des
Betriebsdefizits bewirken kdnnten: AnlagenschlieBung bei Unterschreitung einer fixierten Luft-
temperatur, Verkiirzung der taglichen Offnungszeiten in den Monaten auRerhalb der Schulferien,
Inkasso der Eintrittsgelder durch Ferialkréfte etc.

Der Gemeinderat sollte sich mit den Mdglichkeiten der Verbesserung des Betriebsergebnisses
befassen. Mittelfristig sollte ein Deckungsgrad von mindestens 50 % angestrebt werden.

39



Friedhof und Aufbahrungshalle

Friedhof und Aufbahrungshalle
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BAuszahlungen 9.292 16.482 15.919 20.200
mUberschuss/Abgang 780 -1.638 2.574 -5.000

In der Gemeinde bestehen ein Pfarr- und ein Gemeindefriedhof. Die Aufbahrungshalle z&hlt zum
Eigentum der Gemeinde.

Die Finanzgebarung des Friedhofs und der Aufbahrungshalle der Gemeinde wies im Prifungs-
zeitraum in Summe einen Uberschuss von 1.716 Euro aus. Im Nachtragsvoranschlag war ein
Minus von 5.000 Euro dargestellt.

Der Gemeinderat beschloss die Friedhofordnung am 23. M&rz 2009 und eine Gebuhrenordnung
fur den Friedhof und die Aufbahrungshalle am 14. Mai 2018.

Die Grabplatzgebihren fur je 10 Jahre betragen fir ein Reihengrab 1.000 Euro (Doppelgrab) und
707 Euro (Einzelgrab), eine Urnennische 590 Euro und ein Firsorgegrab 71 Euro. Die Gebuhr fur
die Aufbahrungshalle betragt 88 Euro fur einen Tag und 130 Euro fir 2 Tage.

Der Verbraucherpreisindex erhéhte sich seit dem Inkrafttreten der Gebuhrenordnung um mehr als
ein Drittel.

Im Hinblick darauf wird eine Gebuhrenanpassung als angebracht erachtet.
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Kulturzentrum KULTOS
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Werte ohne Miete "Gemeinde-KG"

Das von der ,Gemeinde-KG* errichtete und von der Gemeinde angemietete Kulturzentrum wies
Fehlbetrage von 37.490 Euro (2022), 16.461 Euro (2023) und 24.075 Euro (2024) aus. Auch fur
2025 war ein Minus von 25.200 Euro budgetiert.

Fir die Nutzung des Kulturzentrums beschloss der Gemeinderat letztmalig am 9. Mai 2022 eine
Tarifordnung. Die Tarifhdhe ist abh&ngig von der Nutzungsdauer, vom Umfang der beanspruchten
Flachen, vom Nutzungsmonat und auch davon, ob zur Veranstaltung eine Gewinnabsicht besteht.
Es ist auch die Verrechnung von Reinigungspauschalen, deren Héhe von der Nutzungsdauer
abhangig ist, vorgesehen. Fur heimische Burger, Vereine und Firmen bestehen im Gegensatz zu
auswartigen Veranstaltern guinstigere Nutzungstarife.

Die eingeschrankte Reduzierung der Nutzungstarife ist nach dem Gleichheitsgrundsatz unzu-
lassig. Die Européische Union (EU) sieht darin eine Diskriminierung im Rahmen der Dienstlei-
stungsfreiheit. Grundséatzlich muss jeder EU-Burger Dienstleistungen in jedem EU-Land zu den-
selben Bedingungen in Anspruch nehmen kdnnen.

Gemeinden haben in Anlehnung an § 12 Abs. 4 O6. Gemeindehaushaltsordnung fiir die Uber-
lassung von o6ffentlichen Raumlichkeiten an Dritte angemessene Entgelte einzuheben. Ausnah-
men und ErmaRkigungen sind grundsatzlich mdglich, es ist jedoch ein schriftliches Ansuchen an
die Gemeinde zu stellen.

Der Gemeinderat hat eine angepasste Tarifordnung zu beschliel3en.

Die Einzahlungen aus den Nutzungstarifen und Reinigungspauschalen umfassten 3.798 Euro
(2022), 5.653 Euro (2023) und 4.663 Euro (2024).

Die Gemeinde Ubertrug die Nutzung des sogenannten Requisitenraums des Kulturzentrums im
Ausmalf von 36 m? einem Verein.

Hierzu bestand keine schriftiche Nutzungsvereinbarung. Die unter dem Kulturzentrum darge-
stellten Betriebskosten Gibernahm zur Ganze die Gemeinde.
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Nach den Richtlinien des Landes OO zur .,Gemeindefinanzierung Neu“ haben Gemeinden, die
Mittel aus dem Harteausgleichsfonds in Anspruch nehmen, fiir die Uberlassung von Gemeinde-
raumlichkeiten und Gemeindeanlagen an Vereine, Firmen oder Private zumindest auszahlungs-
deckende Betriebskostenersétze einzuheben.

Im Sinne der Rechtssicherheit ist mit dem Verein eine schriftliche Vereinbarung, in dem Rege-
lungen fiir die vereinsseitige Ubernahme der Betriebskosten zu beriicksichtigen sind, abzu-
schlieRen.
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Musikschule

Musikschule
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Einzahlungen inkl. Kommunalsteuerertrage fir Lehrpersonal

Die Musikschule wird im Rahmen des OG6. Landesmusikschulwerks gefiihrt. Die Schilerzahlen
am Standort Ostermiething entwickelten sich wie folgt:

Schuljahr Schuler aus Ostermiething | Gastschuler Summe
2021/22 106 175 281
2022/23 94 199 293
2023/24 93 201 294
2024/25 97 213 310
2025/26 106 192 298

Der Betrieb bescherte der Gemeinde Fehlbetrage zwischen jahrlich 46.108 Euro und 43.312 Euro
bzw. von insgesamt 134.793 Euro. Bei Umlegung auf die Schulerzahlen ergaben sich Subven-
tionsquoten von 161 Euro (2022), 148 Euro (2023) und 151 Euro (2024).

Nach den Landesrichtlinien haben 06. Gemeinden einen Deckungsbeitrag von jahrlich 70 Euro je
Schuler an die Standortgemeinde einer Musikschule zu entrichten.

Die Einzahlungen aus den Deckungsbeitragen betrugen 11.620 Euro (2022), 13.370 Euro (2023)
und 12.530 Euro (2024).
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Weitere wesentliche Feststellungen

Wasserversorgung

Im Gemeindegebiet besteht im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Wasserversorgungsanlage
eine Wassergenossenschaft. Fiur diese wickelte die Gemeinde bis Ende 2024 die Verrechnung
der Wassergebuhren ab. Diese Vorgehensweise wurde mit Beginn 2025 eingestellt, da der hierfiir
zustandige Verwaltungsbedienstete in Pension ging.

Die Gebuhrenverrechnung fir die Wassergenossenschaft fallt nicht in den Zustandigkeitsbereich
der Gemeinde und sollte daher von einer solchen Abstand genommen werden. Bei Ubernahme
solcher Tatigkeiten sollte der damit verbundene Verwaltungsaufwand der Genossenschatft in
Rechnung gestellt werden.

Der Gemeinderat beschloss mit der Wassergenossenschaft am 28. Oktober 2024 eine Vereinba-
rung betreffend die Wasserzahler. Laut dieser sollte deren Verwaltung durch die Genossenschaft
erfolgen. Sie sollte jahrlich auf Kosten der Gemeinde die Wasserablesekarten versenden. Im
Gegenzug sollte die Wassergenossenschaft der Gemeinde die fir die Abrechnung der Kanalbe-
nidtzungsgebiihren notwendigen Wasserverbrauchslisten kostenfrei bereitstellen.

Letztendlich kam diese Vereinbarung nicht zustande. Dies hatte zur Folge, dass nunmehr die
Wassergenossenschaft und die Gemeinde jeweils eigene Ablesekarten versenden und somit die
Gebuhrenpflichtigen dieselbe Anlage betreffend 2 Ablesekarten auszufiillen und zu retournieren
haben.

Diese Vorgehensweise steht im Widerspruch einer sparsamen, wirtschatlichen und zweck-
maRigen Fihrung des Betriebes der Wasserversorgung durch die Wassergenossenschaft und
jenes der Abwasserbeseitigung durch die Gemeinde. Es liegt somit im Interesse beider Betreiber,
neuerlich Schritte auf Herbeifihrung einer zufriedenstellenden und kostensparenden Lésung zu
unternehmen.

Es wird der Gemeinde empfohlen, mit der Wassergenossenschaft Gesprache auf Veranderung
dieser Verwaltungspraxis zu fuhren. Eventuell kdnnte dabei die Einschaltung eines unabhangigen
Mediators hilfreich sein.

Globalbudgets

Der Gemeinderat kann gemalf § 17 Abs. 3 O4. Gemeindehaushaltsordnung Gemeindeeinrichtun-
gen im Rahmen des Gemeindevoranschlags die Bewirtschaftung von bestimmten Voranschlags-
krediten in deren Eigenverantwortung tbertragen, wenn es den Grundséatzen der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmaligkeit entspricht und die organisatorischen Voraussetzungen bei
den Einrichtungen gegeben sind. Die ndheren Details sind schriftlich zu vereinbaren.

Vereinbarungen fur Globalbudgets beschloss der Gemeinderat am 13. Dezember 2004.

Die vom Gemeinderat in den Gemeindebudgets 2022 bis 2025 beschlossenen Rahmen sowie die
Ende 2024 vorgelegenen Restbestande stellten sich wie folgt dar (Euro):

Jahr 2022 2023 2024 2025 Restbestand
Feuerwehr Ernsting 19.600 19.600 19.600 16.000 17.406
Feuerwehr Ostermiething 29.900 29.900 29.900 38.500 4.078
Volksschule 15.700 15.700 15.700 15.700 9.828
Mittelschule 21.900 21.900 21.900 21.900 2.505
Kindergarten 10.100 10.100 10.500 10.500 4.381
Musikschule 6.500 6.500 6.500 6.500 222
Summe 103.700 103.700 104.100 109.100 38.420
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Nach den Vorgaben des Landes OO hat der Bewirtschafter des Globalbudgets am Jahresende
einen Rechenschaftsbericht iber die Verwendung der zur Verfiigung gestellten Kreditmittel vorzu-
legen. Der Prifungsausschuss hat diesen gemeinsam mit dem Rechnungsabschluss der Ge-
meinde zu Uberprifen und das Ergebnis der Prifung in den dem Gemeinderat vorzulegenden
Bericht aufzunehmen.

Die Uberpriifung eines GroRteils der Globalbudgets nahm der Priifungsausschuss au3erhalb der
Rechnungsabschlussprifung vor.

Die Landesvorgaben zur Uberpriifung der Globalbudgets durch den Prifungsausschuss sind zu
beachten.

Mittagsausspeisung

Im Kindergarten, in der Krabbelstube und in der schulischen Nachmittagsbetreuung besteht die
Maoglichkeit der Inanspruchnahme einer Mittagsausspeisung. Das Essen wird vom o6rtlichen Alten-
und Pflegeheim des Sozialhilfeverbands bereitgestellt. Die Preise fur den Essensbezug (inkl. USt)
betrugen 6,50 Euro (2022), 7,40 Euro (2023), 7,90 Euro (2024) und 8,70 Euro (2025). Eine
Essensportion reicht fur die Verkostigung von 2 Kindern aus.

Der Essensbeitrag je Kind (inkl. USt) betrug 3,10 Euro (ab September 2021), 3,40 Euro (ab Sep-
tember 2022), 3,80 Euro (ab September 2024) und 4 Euro (ab September 2025). Bei Gegenuber-
stellung der Kosten fur den Essensbezug und der Einzahlungen aus den Essensbeitragen
ergaben sich Fehlbetrége von 449 Euro (2022), 1.049 Euro (2023) und 1.438 Euro (2024).

Nach den Empfehlungen des Landes OO sollte sich die Finanzgebarung einer Mittagsausspei-
sung zumindest auszahlungsdeckend darstellen.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, zumindest auszahlungsdeckende Essensbeitrage
einzuheben.

Die Essensabrechnung zur Krabbelstube und schulischen Nachmittagsbetreuung erfolgt durch
den externen Dienstleister. Er verrechnete auszahlungsdeckende Essensbeitrage.

Vermietungen

Schulwartwohnhaus, Schulstraf3e Nr. 7

Fur den Betrieb eines Therapieraums beschloss der Gemeinderat am 28. Februar 2022 einen
Mietvertrag. Zum Prifungszeitpunkt belief sich fir die Nutzflaiche von 86 m2 die monatliche
Betriebsmiete inkl. Betriebskosten auf monatlich 4,78 Euro je m2. Zusétzlich wurde die gesetzliche
Verwaltungskostenpauschale von 4,47 Euro je m? verrechnet.

Die Miete stellte sich als niedrig dar.
Bei einer Neuvermietung sollte ein marktkonformer Mietzins vereinbart werden.

Die Einzahlungen aus den Mieten stellte die Gemeinde unter dem Haushaltsansatz 846 dar. Dem
entgegen lastete sie die das Mietobjekt betreffenden Auszahlungen der Mittelschule (Haushalts-
ansatz 212) an. In weiterer Folge bericksichtigte sie die Auszahlungen falschlicherweise bei der
Berechnung der Gastschulbeitrage.

Es ist auf die korrekte Darstellung der das Mietobjekt betreffenden Auszahlungen zu achten. Die
Auszahlungen durfen bei der Berechnung der Gastschulbeitrdge keine Beriicksichtigung finden.

Ehemaliges Feuerwehrhaus, Weilhartstraf3e Nr. 52

Fur Lagerzwecke vermietete der Gemeinderat mit Beschluss vom 30. Oktober 2023 das Erdge-
schoss und die Lagerhalle des ehemaligen Feuerwehrhauses mit einer Nutzflache von 280 m2.
Der Mietvertrag umfasste einen Monatszins (exkl. USt) von 1.400 Euro (5 Euro je m?) und
pauschalierte Betriebskosten von monatlich 250 Euro (exkl. USt). Da der Mieter in weiterer Folge
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auch Interesse an der Anmietung des dortigen Einstellschuppens (81 m?) bekundete, beschloss
der Gemeinderat am 1. Juli 2024 einen Nachtrag zum Mietvertrag. Er setzte hierzu einen wert-
gesicherten Zins (exkl. USt) von monatlich 202,50 Euro (2,50 Euro je m?) fest.

Die Finanzgebarung des unter dem Haushaltsansatz 8491 dargestellten ehemaligen Feuerwehr-
hauses bescherte der Gemeinde im Prifungszeitraum einen Gesamtiberschuss von 985 Euro.

Der Gemeinderat fasste am 3. November 2020 den Grundsatzbeschluss fur den Verkauf der
Liegenschaft Weilhartstralle Nr. 52. Die Basis fur den Verkauf bildete ein Wertermittlungsgut-
achten von Janner 2019 mit einem Verkehrswert von 480.000 Euro. Die 6ffentliche Kundmachung
des beabsichtigten Verkaufs erfolgte im November 2020. Das hdchste Kaufangebot betrug
350.000 Euro. Der Verkauf kam jedoch nicht zustande, da sich der Gemeinderat letztendlich da-
gegen aussprach.

Die Gemeinde verflgte zum Prufungszeitpunkt tber keine mittelfristige Strategieplanung fir die
Verwendung der Liegenschaft. Fir die Gemeinde ware im Hinblick auf ihre Finanzsituation mit
den deutlich eingeschrénkten Mdoglichkeiten der Realisierung neuer Investitionsvorhaben die
Lukrierung derartiger Verkaufserldse vorteilhaft.

Dem Gemeinderat wird empfohlen, sich mit der Erstellung eines Konzepts zur Verwendung der
Liegenschaft zu befassen. Ergibt sich keine Moglichkeit einer Eigennutzung, so kdnnte auch die
VeréufRerung angedacht werden.

Musikheim

Im Bereich des Kulturzentrums KULTOS befindet sich ein von einem Verein genutztes Musikheim.
Hierzu beschloss der Gemeinderat am 16. September 2013 eine Benitzungsvereinbarung. Diese
umfasst die vereinsseitige Verpflichtung zur Ubernahme der Heiz- und Stromkosten, zu denen
durch die Energie- und Warmelieferanten eine direkte Abrechnung erfolgt.

Die sonstigen Betriebskosten (zB fiir Versicherungen, Wasser-, Kanal- und Abfallgebiihren)
lastete die Gemeinde falschlicherweise dem Kulturzentrum (Haushaltsansatz 380) an.

Im Sinne der Kostenwahrheit sind alle das Musikheim betreffenden Betriebskosten dem Haus-
haltsansatz 321 anzulasten.

Nach den Richtlinien des Landes OO zur .Gemeindefinanzierung Neu“ haben Gemeinden, die
Mittel aus dem Harteausgleichsfonds in Anspruch nehmen, fiir die Uberlassung von Gemeinde-
raumlichkeiten und Gemeindeanlagen an Vereine, Firmen oder Private zumindest auszahlungs-
deckende Betriebskostenersétze einzuheben.

Im Hinblick auf diese Landesrichtlinien bedarf die Beniltzungsvereinbarung betreffend die ganz-
liche Tragung der Betriebskosten durch den Verein einer Anpassung.

Turnhallen

Die Volks- und die Mittelschule verfiigen Uber je eine Turnhalle. In der Mittelschule befindet sich
zusatzlich ein Gymnastikraum. Im Rahmen der auf3erschulischen Nutzung der Raumlichkeiten
waren im Prifungszeitraum Einzahlungen aus Nutzungsentgelten von insgesamt 488 Euro
dargestellt.

Es bestand eine Tarifordnung, die seit Beginn 2025 wertgesicherte Pauschalentgelte fur die
Hallennutzung durch Vereine im Rahmen der Sportaustbung von monatlich 100 Euro je Turnhalle
und fiir kostenpflichtige Kurse und Trainings von 10 Euro pro Ubungseinheit (bis maximal
2 Stunden) umfasste.

Sportanlagen
Die Sportanlagen der Gemeinde bestehen aus einem Fuf3ball-Hauptspiel- und -Trainingsfeld,
einer Leichtathletikanlage, einer Zuschauertribline, einem Kartenverkaufshauschen im Verband
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mit einem Zwischentrakt samt einem Verkaufskiosk, 4 Tennisplatzen samt einem Tennisheim,
2 Beach-Volleyballspielplatzen und 10 Asphaltstockbahnen. Zu den Anlagen z&hlt auch der im
Untergeschoss der Mittelschule gelegene Turnhallentrakt, der 3 Umkleidekabinen, Toiletten,
einen Klub-, Kiichen-, Abstell- und Waschraum, eine Schiedsrichterkabine und 2 Duschraume
umfasst.

Einen Vertrag fur die Anlagennutzung durch einen Verein beschloss der Gemeinderat am
12. September 2022. Darin ist geregelt, dass die Gemeinde auf ihre Kosten die Pflege und Er-
haltung der Anlagen (zB Mahen, Diingen und Bewéasserung) tbernimmt. Sie hat auch die Kosten
fur das Warmwasser in den Duschanlagen und die Beheizung der Raumlichkeiten zu tragen. Auf
den Verein entfallen die Kosten fir die Versicherungen und den Stromverbrauch. Die Schulen
haben die Moglichkeit, das Trainingsfeld im Rahmen des Turnunterrichts kostenlos mitzube-
nitzen. Wahrend des Freibadbetriebs kdnnen die Badegéste die Beach-Volleyballspielplatze
nutzen.

Nach den Richtlinien des Landes OO zur .,Gemeindefinanzierung Neu“ haben Gemeinden, die
Mittel aus dem Harteausgleichsfonds in Anspruch nehmen, fiir die Uberlassung von Gemeinde-
raumlichkeiten und Gemeindeanlagen an Vereine, Firmen oder Private zumindest auszahlungs-
deckende Betriebskostenersétze einzuheben.

Fir die Sportanlagen wendete die Gemeinde im Prifungszeitraum unter dem Haushaltsansatz
262 Geldmittel von insgesamt 143.284 Euro auf. Davon entfielen grol3e Anteile von 77.035 Euro
auf Bauhofleistungen und 41.572 Euro auf Investitionen und Instandhaltungen. Die Auszahlungen
umfassten auch Versicherungspramien von 3.107 Euro, die laut dem Nutzungsvertrag vom Verein
zu tragen gewesen waren. An Auszahlungen fur Kanalbenttzungsgebihren waren 2.756 Euro
dargestellt.

Die Versicherungspramien sind entsprechend dem Pachtvertrag dem Verein in Rechnung zu
stellen. Im Hinblick auf die Landesrichtlinien zur ,Gemeindefinanzierung Neu® bedarf der
Nutzungsvertrag betreffend die ganzliche Tragung der Betriebskosten durch den Verein einer
Anpassung.

Die Betriebskosten fiir die vom Verein in der Mittelschule gepachteten Raumlichkeiten (Turn-
hallentrakt) lastete die Gemeinde nicht dem Haushaltsansatz 262, sondern der Mittelschule
(Haushaltsansatz 212) an. Félschlicherweise berticksichtigte sie diese dann bei der Berechnung
der Gastschulbeitrage.

Es ist auf die korrekte Darstellung der Betriebskosten fiir den Turnhallentrakt zu achten. Die be-
treffenden Betriebskosten dirfen bei der Berechnung der Gastschulbeitrdge keine Berlcksich-
tigung finden.

Der Gemeinderat beschloss am 26. Juni 2023 mit der Nachbargemeinde St. Pantaleon eine Ver-
einbarung fur die Nutzung der Asphaltstocksporthalle Riedersbach durch einen in Ostermiething
ansassigen Verein. Hierzu entrichtete die Marktgemeinde Ostermiething ein Entgelt von
1.000 Euro (2023) und 1.078 Euro (2024).

Es wird als zumutbar erachtet, dass das Nutzungsentgelt vom Verein bernommen wird.

Ehemaliges Freibad

Der Verhandlungsschrift des Gemeinderats vom 1. Juli 2024 war zu entnehmen, dass Privatper-
sonen mit Schreiben vom 19. April 2024 ein Interesse am Kauf des ehemaligen Freibads be-
kundeten. Die Mitglieder des Gemeinderats sprachen sich jedoch gegen den Verkauf aus.

Die Gemeinde verflgte zum Prufungszeitpunkt Gber keine mittelfristige Strategieplanung fir die
Verwendung der Liegenschaft mit einer Grundflache von 5.394 m2 und des darauf befindlichen
ehemaligen Freibads. Im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde mit den deutlich einge-
schrankten Mdoglichkeiten der Realisierung neuer Investitionsvorhaben ware die Lukrierung
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derartiger Verkaufserlose vorteilhaft. Als Grundlage fur die Entscheidungsfindung wére die Ein-
holung eines Schéatzgutachtens empfehlenswert.

Dem Gemeinderat wird empfohlen, sich mit der Erstellung eines Konzepts zur Verwendung der
Liegenschaft zu befassen. Ergibt sich keine Moglichkeit einer Eigennutzung, so kdnnte auch die
VeréufRerung angedacht werden.

Feuerwehren

Im Pflichtbereich der Gemeinde bestehen 2 Freiwillige Feuerwehren. Die Gemeinde zahlt nach
der O4. Feuerwehr-Ausristungs- und Planungsverordnung zur Pflichtbereichsklasse 4. Die Ge-
fahrenabwehr- und Entwicklungsplanung geman O6. Feuerwehrgesetz 2015 (GEP) beschloss der
Gemeinderat am 26. Februar 2024. Fir die 2 Feuerwehren errichtete die Gemeinde 2020 im Orts-
bereich von Ostermiething ein gemeinsames Einsatzzentrum.

Der Bestand an Einsatzfahrzeugen stellte sich wie folgt dar:

Freiwillige Feuerwehr |Type Bezeichnung Baujahr

Ernsting KDOF | Kommandofahrzeug 2009
KLF Kleinléschfahrzeug 1992
KDOF | Kommandofahrzeug 2009
LF Loschfahrzeug 2024
RLF Rustléschfahrzeug 2007

Ostermiething HRF Hohenrettungsfahrzeug 2023
MTF Mannschaftstransportfahrzeug 2015
FRB Feuerwehrrettungsboot 2013
RB Rettungsboot 2020

Der Austausch des KLF der Feuerwehr Ernsting, zu dem der Gemeinderat am 3. Méarz 2025 einen
Grundsatzbeschluss fasste, ist 2027 vorgesehen. Die GEP umfasst fiir die Feuerwehr Ernsting
2029 zusatzlich die Anschaffung eines TLF.

Eine Feuerwehr-Gebuihren- und eine Feuerwehr-Tarifordnung (Entgelte fur hoheitliche und privat-
rechtliche Leistungen der Feuerwehren) beschloss der Gemeinderat letztmalig am 2. Mai 2024.

Die im Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsatzen dargestellten Leistungserldse umfassten
1.764 Euro (2022), 7.012 Euro (2023) und 3.546 Euro (2024).

Die von der Gemeinde fur das Feuerwehrwesen bereitgestellten laufenden Geldmittel (exkl. Darle-
hensannuitaten) betrugen 84.997 Euro (2022), 82.266 Euro (2023) und 81.676 Euro (2024).
Daraus errechnete sich ein durchschnittlicher Wert je Einwohner von 22,90 Euro. Im Budget 2025
sah die Gemeinde bereinigte Auszahlungen von 87.500 Euro vor.

Das O04. Landes-Feuerwehrkommando ermittelt seit 2023 auf Basis der GEP und in Verbindung
mit den Strukturen der Feuerwehren jéhrlich einen plausiblen Finanzbedarf. Die Geldaufwendun-
gen der Gemeinde bewegten sich ohne Berlcksichtigung der in den Richtwerten nicht enthaltenen
Auszahlungen (zB fiir die Gebaudeversicherung, Heizkosten und Uberpriifung von Atemschutz-
flaschen) auf akzeptablen Niveaus.

Die Darlehensannuitéten, die den Neubau des Einsatzzentrums und den Ankauf einer Drehleiter
betrafen, bezifferten sich auf 39.108 Euro (2022), 62.838 Euro (2023) und 84.769 Euro (2024).

Volksschule

Die Schilerzahl in der Volksschule lag zwischen 137 und 146 Schulern. Der Finanzbedarf der
Schule betrug inkl. der schulischen Nachmittagsbetreuung und exkl. der Darlehensannuitaten, der
Gastschul- und Schulerhaltungsbeitrdge und der freiwilligen Auszahlungen 246.316 Euro (2022),
235.895 Euro (2023) und 215.630 Euro (2024). Daraus ergaben sich Pro-Kopf-Quoten je Schiler
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von 1.782 Euro (2022), 1.657 Euro (2023) und 1.493 Euro (2024. Die Fruhaufsicht in der Volks-
schule erfolgt durch einen externen Dienstleister. Mit diesem beschloss der Gemeinderat letzt-
malig am 8. September 2025 eine Vereinbarung.

Schulische Nachmittagsbetreuung
Die Volksschule und die Mittelschule werden als Ganztagesschule gefiuhrt.

In der Volksschule startete die schulische Nachmittagsbetreuung 2021/22 mit 2 Gruppen. Sie
setzte sich auch 2022/23 in 2 Gruppen fort, bevor sich ab 2023/24 eine 3-gruppige Fuhrung ergab.
Die Betreuung erfolgt von Montag bis Freitag jeweils von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Der Eltern-
beitrag betragt fir wochentlich 1 Tag 48 Euro, 2 Tage 72 Euro, 3 Tage 96 Euro, 4 Tage 108 Euro
und 5 Tage 120 Euro. Bei einer Betreuung mehrerer Kinder einer Familie werden Abschlage fur
das 2. Kind von 40 % und fir jedes weitere Kind von 100 % gewahrt.

In der Mittelschule bestand 2023/24 und 2024/25 eine schulische Nachmittagsbetreuung mit je
einer Gruppe. Fiur 2025/26 ergab sich kein weiterer Bedarf fir eine solche Betreuung.

Die gegenstandsbezogene Ubungsphase und Lernbetreuung erfolgt durch das Lehrpersonal. Die
Freizeitbetreuung ist auf einen externen Dienstleister ausgelagert, mit dem der Gemeinderat letzt-
malig am 30. Oktober 2023 eine Vereinbarung beschloss.

Der Finanzbedarf der Gemeinde fir die schulische Nachmittagsbetreuung bezifferte sich auf
44.567 Euro (2022), 31.566 Euro (2023) und 18.817 Euro (2024).

Der externe Dienstleister verrechnete der Gemeinde Verwaltungskosten im Ausmalf von 10 %
seines Personalaufwands, woraus sich zuletzt 2024 Kosten von 10.150 Euro ergaben.

Die Verwaltungskosten stellten sich als hoch dar.

Es wird empfohlen, mit dem externen Dienstleister Verhandlungen auf die Reduzierung der Ver-
waltungskosten aufzunehmen.

Die Geldbewegungen fiir die schulische Nachmittagsbetreuung sind nach den Vorgaben des Lan-
des OO unter den Haushaltsansatzen 2118 (Volksschule) und 2128 (Mittelschule) darzustellen.

Die Gemeinde verwendete falschlicherweise die Haushaltsansatze 211 und 232. Die falsche Dar-
stellung fuihrte zu einer mangelhaften Berechnung der Gastschul- und Schulerhaltungsbeitréage.

Es ist auf die korrekte Darstellung der Geldbewegungen fir die schulische Nachmittagsbetreuung
zu achten.

Gastschul- und Schulerhaltungsbeitrage
Die Gemeinde verrechnete fur die Mittel- und die Volksschule die nachfolgenden Gastschul- und
Schulerhaltungsbeitrage (Euro):

Jahr 2022 2023 2024

Mittelschule 130.058 141.558 155.863
Volksschule 13.633 9.786 14.430
Summe 143.691 151.344 170.293

Die Beitragsberechnung fur die Mittelschule stellte sich als korrekt dar. Die Berechnungen fir die
Volksschule wiesen jedoch Méangel auf, da sie freiwillige Auszahlungen inkludierten und zum Teil
die Geldbewegungen fir die schulische Nachmittagsbetreuung nicht berticksichtigten. Als Folge
davon entgingen der Gemeinde 2022 Einnahmen von 452 Euro und lagen die Vorschreibungen
2023 und 2024 um 989 Euro und 1.504 Euro uber den zulassigen Werten.
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Es ist auf die korrekte Berechnung der Gastschul- und Schulerhaltungsbeitrage zu achten.

Die fur auswartige Mittel- und Volksschulen ausbezahlten Gastschul- und Schulerhaltungsbei-
trage stellten sich wie folgt dar (Euro):

Jahr 2022 2023 2024

Mittelschulen 37.801 18.106 24.646
Volksschulen 14.818 12.596 14.792
Summe 52.619 30.702 39.438

Die Durchsicht der Beitragsvorschreibungen ergab keine Beanstandungen.

Raumordnung — Planungskosten

Die der Gemeinde bei Planédnderungen nachweislich entstandenen Kosten kdnnen gemaf § 35
06. Raumordnungsgesetz 1994 zum Gegenstand einer privatrechtlichen Vereinbarung mit den
betroffenen Grundeigentimern gemacht werden. Die Mdglichkeit der Kostenvereinbarung gilt bei
der grundsatzlichen Uberpriifung (Gesamtanderungsverfahren) des Flachenwidmungsplans und
auch bei Einzelanderungsverfahren. Die Kostenvereinbarung hat sich an den tatséchlich entstan-
denen Kosten zu orientieren.

Es erfolgte die Kostenverrechnung fir Plan&dnderungen im Rahmen von Einzelanderungsver-
fahren dritter Personen an die Widmungswerber.

Infrastrukturkostenbeitrage
Die Mdglichkeit der Vorschreibung von Infrastrukturkostenbeitrdgen gemanr O6. Raumordnungs-
gesetz 1994 besteht seit September 2011.

Der Gemeinderat beschloss bis zum Zeitpunkt der Gebarungspriifung in einem Fall (am 14. Sep-
tember 2020) einen derartigen Vertrag. Er umfasste fir den Grundeigentiimer die Verpflichtung
der Tragung der gesamten Kosten fur die erforderlichen Infrastrukturmafl3nahmen (Anbindung der
Grundstiicke an das offentliche Wegenetz und die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage, bau-
liche MalRnahmen zur Oberflachenentwasserung, sonstige Nebenanlagen, Planungs-, Baulei-
tungs- und sonstige Abwicklungskosten) im Gesamtumfang von brutto 882.000 Euro.

AufschlieBungs- und Erhaltungsbeitrage

Es erfolgte eine stichprobenartige Uberpriifung zur Vorschreibung der AufschlieRungsbeitrage fiir
die Verkehrsflachen der Gemeinde sowie zur Vorschreibung der Aufschliel3ungs- und Erhaltungs-
beitrage fir die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage.

Der Berechnung und Vorschreibung der AufschlieBungsbeitrage fir die Verkehrsflachen der
Gemeinde lagen die Einheitssatze laut den in Kraft gewesenen O6. Einheitssatz-Verordnungen
zugrunde.

Die Berechnung und Vorschreibung der AufschlieBungsbeitrage fur die Abwasserbeseitigungsan-
lage erfolgte nach dem Einheitssatz laut O6. Raumordnungsgesetz 1994 von 1,45 Euro pro m2.
Auch die Berechnung und Vorschreibung der Erhaltungsbeitréage erfolgte laut diesem Gesetz.

Die gesetzlichen Basiswerte fiir die Erhaltungsbeitrage lagen fir die Abwasserbeseitigungsanlage
pro m2 bis Ende 2015 bei 15 Cent, ab 2016 bis Ende 2023 bei 24 Cent und ab 2024 bei 33 Cent.

Die Gemeinden sind gemaR 8§ 28 Abs. 3 O6. Raumordnungsgesetz 1994 erméchtigt, durch Be-
schluss des Gemeinderats in Form einer Verordnung fur das gesamte Gemeindegebiet den Erhal-
tungsbeitrag fur die AufschlieRung durch eine Abwasserbeseitigungsanlage tiber den Betrag von
33 Cent hinaus bis zum Doppelten pro m? (66 Cent) anzuheben, sofern dies zur Deckung der
tatsachlich anfallenden Erhaltungskosten bzw. aus Griinden der Baulandmobilisierung erforder-
lich ist.
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Von der Gemeinde erfolgte keine Prifung zur Moglichkeit der Anhebung des Erhaltungsbeitrags.

Es wird empfohlen, die Mdglichkeiten der Anhebung des Erhaltungsbeitrags zu prifen und diese
gegebenenfalls vorzunehmen.

Interessentenbeitrage

Anhand den von der Gemeinde von 2021 bis 2025 ausgestellten Baubewilligungen erfolgte eine
stichprobenartige Uberpriifung zur Vorschreibung der Verkehrsflachenbeitrage und der Kanalan-
schlussgebuhren.

Der Berechnung der Verkehrsflachenbeitrdge lagen die Einheitssatze laut den in Kraft gewesenen
06. Einheitssatz-Verordnungen zugrunde. Die Berechnung und Vorschreibung der Kanalan-
schlussgebtihren erfolgte nach der Gebihrenordnung der Gemeinde.

Es erfolgte auch eine Uberpriifung zur Umsetzung der Anschlusspflicht an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage, die keine Beanstandungen ergab.

Die Gemeinde kann auf Ansuchen des Abgabepflichtigen fiir Abgaben Zahlungserleichterungen
(Stundung oder Ratenzahlung) bewilligen, wenn die sofortige oder die sofortige volle Entrichtung
der Abgaben fur den Abgabepflichtigen mit erheblichen Harten verbunden wére und die Einbring-
lichkeit der Abgaben durch den Aufschub nicht gefahrdet wird. Fir die Gewahrung von Zahlungs-
erleichterungen sind gemaf3 Bundesabgabenordnung verpflichtend Stundungszinsen von 6 % pro
Jahr zu verrechnen. Die Bewilligung von Zahlungserleichterungen fallt gemafR 0O6. GemO 1990 in
den Zustandigkeitsbereich des Gemeindevorstands.

In einem Grol3teil der Bescheide tber die Vorschreibung der Kanalanschlussgebihren gewahrte
die Gemeinde den Abgabepflichtigen die Zahlung der Gebihren in 3 Jahresraten. In diesem Zu-
sammenhang erfolgte keine Beschlussfassung durch den Gemeindevorstand und verrechnete die
Gemeinde keine Stundungszinsen.

Die gesetzlichen Vorgaben fiir die Zustandigkeit der Bewilligung von Zahlungserleichterungen und
die Verrechnung von Stundungszinsen sind zu beachten.

Fernwarmeversorgung

Das Amtsgebaude, die Volks-, Mittel- und Musikschule, das Schulwarthaus, der Kindergarten, der
Bauhof, das Freibad und das ehemalige Feuerwehrhaus (Weilhartstral3e Nr. 52) sind an eine
Fernwarmeversorgung angeschlossen. Die Heizkosten (exkl. USt) beliefen sich auf 71.892 Euro
(2022), 100.404 Euro (2023) und 97.946 Euro (2024).

Die Warmepreise setzten sich aus einem Grund-, Arbeits- und Messentgelt zuziiglich der Ener-
gieabgabe und der Kosten fiir Emissionen zusammen.

Zu den Heizkostenabrechnungen von Oktober 2024 bis September 2025 errechneten sich die
nachfolgenden Gesamtwarmepreise je MWh (Geldbetrage in Euro und inkl. USt):

Einrichtung Verbrauch MWh Heizkosten Preis je MWh
Mittelschule 310,160 50.799 163,78
Volks- und Musikschule 133,510 22.594 169,23
Freibad 263,540 22.480 85,30
Kindergarten 68,109 10.530 154,60
Bauhof 57,329 8.449 147,37
Ehemaliges Feuerwehrhaus 64,153 7.009 109,25
Feuerwehrhaus 23,863 5.031 210,82
Schulwarthaus 20,336 3.253 159,94
Summe 941,000 130.145 138,30
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Der durchschnittliche Wéarmepreis je MWh lag grundsatzlich auf einem akzeptablen Niveau. Abge-
sehen davon wird fiir die Gemeinde ein Handlungsbedarf beim Warmepreis fur das Feuerwehr-
haus gesehen, da sich dieser, verglichen mit den Warmepreisen der anderen Einrichtungen, auf
einem hohen Niveau bewegte. Dies stand primar im Zusammenhang mit der Verrechnung eines
hohen Grundentgelts.

Im Sinne der Wirtschatftlichkeit wird der Gemeinde empfohlen, mit dem Warmelieferanten Ver-
handlungen auf eine Herabsetzung des Grundentgelts fir das Feuerwehrhaus zu fuhren.

Strom
Die Auszahlungen fur den Strombezug der Gemeinde und der ,Gemeinde-KG* betrugen
46.998 Euro (2022), 50.858 Euro (2023) und 82.632 Euro (2024). Daraus errechneten sich Pro-
Kopf-Werte je Einwohner von 12,97 Euro (2022), 14,03 Euro (2023) und 22,80 Euro (2024). Die
Steigerungen 2024 standen priméar im Zusammenhang mit der Entwicklung der Energiehandels-
preise.

Einen Energieliefervertrag vergab und unterzeichnete der Burgermeister letztmalig am 14. Marz
2023 mit einer Laufzeit bis Ende 2026. Der Abschluss erfolgte ohne die Einholung von Vergleichs-
angeboten.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sollten nach den Empfehlungen des Landes OO vor der Vergabe
von Energieliefervertrdgen mindestens 3 Vergleichsangebote eingeholt werden.

Die Landesempfehlungen zur Einholung von Vergleichsangeboten sollten beachtet werden.

Gemal § 26 Bundesvergabegesetz 2018 hat der 6ffentliche Auftraggeber geeignete Mal3hahmen
zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von sich bei der Durchfiihrung von Ver-
gabeverfahren ergebenden Interessenkonflikten zu treffen, um Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden und eine Gleichbehandlung aller Unternehmer zu gewahrleisten. Ein Interessenkonflikt
liegt jedenfalls dann vor, wenn Mitarbeiter eines 6ffentlichen Auftraggebers oder einer vergeben-
den Stelle, die an der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den
Ausgang des Verfahrens nehmen kénnen, direkt oder indirekt ein finanzielles, wirtschaftliches
oder sonstiges personliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhangigkeit im
Rahmen des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte.

Fur den Birgermeister lag ein Interessenkonflikt vor, da er bei jenem Unternehmen beschaftigt
war, mit dem er fur die Gemeinde einen Energieliefervertrag abschloss. Die Zustandigkeit fir die
Vergabe ware laut O6. GemO 1990 im Hinblick auf die jahrlichen Stromkosten beim Gemeinde-
vorstand gelegen.

Im Rahmen von Auftragsvergaben sind Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Zustéandigkeitsrege-
lungen fur Auftragsvergaben sind zu beachten.

Versicherungen

Die Pramienauszahlungen fir die Versicherungen der Gemeinde und der ,Gemeinde-KG* um-
fassten 40.831 Euro (2022), 45.313 Euro (2023) und 49.081 Euro (2024). Daraus ergab sich ein
durchschnittlicher Jahreswert je Einwohner von 12,44 Euro.

Nach den Empfehlungen des Landes OO sollten die Versicherungsvertrage zumindest im Abstand
von 5 Jahren einer fundierten unabhangigen Analyse unterzogen werden.

Die Gemeinde gab letztmalig 2016 eine solche Analyse in Auftrag.

Es wird empfohlen, eine neuerliche unabhéngige Versicherungsanalyse vornehmen zu lassen.

52



Gemeindevertretung

Gemeinderat
Der Gemeinderat hat gemaf § 45 Abs. 1 O6. GemO 1990 je nach Bedarf, wenigstens aber in
jedem Vierteljahr einmal zusammenzutreten.

Der Gemeinderat erfiillte 2022 und 2023 mit jeweils 6 Sitzungen und 2024 mit 7 Sitzungen die
gesetzlichen Vorgaben.

Eine genehmigte Verhandlungsschrift Giber die Sitzung des Gemeinderats ist gemal § 54 Abs. 5
06. GemO 1990 von dem oder der Vorsitzenden und je einem Mitglied der im Gemeinderat ver-
tretenen Fraktionen zu unterfertigen, womit das ordnungsgeméfRe Zustandekommen der Ver-
handlungsschrift bestatigt wird.

In den Verhandlungsschriften Gber die Sitzungen des Gemeinderats fehlte ab 2024 die Unter-
schrift eines Mitglieds einer im Gemeinderat vertretenen Fraktion.

Es ist auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Unterfertigung der Verhandlungsschriften
zu achten.

Gemal O6. GemO 1990 ist eine Beschlussfassung unter dem Tagesordnungspunkt Allfalliges,
ausgenommen Dringlichkeitsantréage, unzulassig.

Der Gemeinderat beschloss am 12. Dezember 2022 unter dem Tagesordnungspunkt Allfalliges
den Ankauf einer Tragkraftspritze fur die Feuerwehr Ostermiething und weiters eine Petition fir
einen grenziiberschreitenden Notarztdienst. Unter dem Tagesordnungspunkt Allfalliges befasste
er sich weiters am 27. Februar 2023 mit einem Ansuchen um Aufnahme eines Schilers fur ein
freiwilliges weiteres Schuljahr in einer Sonderschule. Der Gemeinderat stimmte der positiven Erle-
digung des Ansuchens und der Ubernahme des Schulsachaufwandsbeitrags zu.

Die Behandlung dieser Angelegenheiten und die Beschlussfassungen erfolgten nicht im Rahmen
von Dringlichkeitsantragen.

Die gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Beschlussfassung unter dem Tagesord-
nungspunkt Allfalliges sind zu beachten.

Gemeindevorstand
Der Burgermeister hat den Gemeindevorstand gemalR § 57 Abs. 1 O6. GemO 1990 einzuberufen,
so oft es die Geschafte verlangen, wenigstens aber einmal in jedem Vierteljahr.

Der Gemeindevorstand erfillte 2022 mit 7 Sitzungen sowie 2023 und 2024 mit jeweils 8 Sitzungen
die gesetzlichen Vorgaben.

Dem Gemeindevorstand obliegt gemald § 56 Abs. 2 Z 3 O6. GemO 1990 die Gewahrung von
geldwerten Zuwendungen, die zu keiner Gegenleistung verpflichten, sowie Fdrderungen bis zu
einem Betrag von jeweils 0,05 % der Einzahlungen der laufenden Geschéftstatigkeit gemal dem
Gemeindevoranschlag des laufenden Haushaltsjahres, jedenfalls aber bis zu einem Betrag von
500 Euro, hdchstens jedoch bis zu einem Betrag von 2.000 Euro.

Der Gemeindevorstand beschloss am 20. Oktober 2025 die Gewahrung einer Fdrderung von
3.500 Euro.

Die Gewahrung dieser Férderung ware in den Zustandigkeitsbereich des Gemeinderats gefallen.

Die gesetzlichen Vorgaben fir die Gewahrung von Férderungen sind zu beachten.
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Gemal O6. GemO 1990 ist eine Beschlussfassung unter dem Tagesordnungspunkt Allfalliges,
ausgenommen Dringlichkeitsantréage, unzulassig.

Der Gemeindevorstand fasste am 5. September 2022, 4. Dezember 2023, 24. Juni 2024 und
2. Dezember 2024 jeweils unter dem Tagesordnungspunkt Allfélliges Beschlisse, die nicht im
Zusammenhang mit Dringlichkeitsantragen standen.

Die gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Beschlussfassung unter dem Tagesord-
nungspunkt Allfalliges sind zu beachten.

Der Gemeindevorstand befasste sich im Prifungszeitraum mit 15 Ansuchen um die teilweise Er-
lassung von Kanalbenitzungsgebtiihren fur im Zusammenhang mit technischen Gebrechen an
den privaten Wasserversorgungsanlagen gestandene Wassermehrverbrauche. Er beschloss Ge-
bihrenreduzierungen bzw. -abschreibungen von insgesamt 6.759 Euro (inkl. USt), die 1.416 m3
entsprachen. Seitens der Gemeinde erfolgten vor den Entscheidungen tber die Nachlasse der
Kanalbenitzungsgebihren keine Prifungen dahingehend, ob die Mehrverbrauche an Wasser in
die offentliche Kanalanlage eingeflossen waren.

Es wird auf die Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs vom 16. November 1998, ZI.
97/17/0022, und Landesverwaltungsgerichts 00O vom 16. Juni 2014, ZI. 450005/19/ER/PP, ver-
wiesen. Demnach ist aufgrund des VerhaltnismaRigkeitsprinzips fir eine Fehlmenge an Wasser,
zu dem keine Einleitung in den Kanal vorliegt, keine Kanalbenitzungsgebiihr vorzuschreiben. Im
Fall der Einleitung des Wassers in die Kanalanlage hat der Objekteigentiimer jedoch die ganzliche
Kanalbenitzungsgebihr zu entrichten.

Die Vorgehensweise der Gemeinde wich von den Rechtsprechungen ab.
Die rechtlichen Vorgaben sind zu beachten.

Prufungsausschuss

Die Uberpriifung der Gebarung ist gemaR § 91 Abs. 3 06. GemO 1990 nicht nur anhand des
Rechnungsabschlusses, sondern auch im Laufe des Haushaltsjahres wenigstens vierteljhrlich
vorzunehmen. Als Mindestmalf? sind jahrlich 5 Prifungen abzuhalten.

Der Prufungsausschuss hielt im Zeitraum von 2022 bis 2024 jahrlich 4 Sitzungen ab.
Die Anzahl der jahrlichen Sitzungen lag unter dem gesetzlichen Mindesterfordernis.

Der Gemeinderat hat den Priifungsausschuss anzuweisen, den gesetzlichen Prifungsauftrag zu
erfullen.

Sitzungsgelder

Die Mitglieder des Gemeindevorstands und die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Gemeinderats
haben geman § 34 Abs. 5 00. GemO 1990 fur die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeindevor-
stands, des Gemeinderats und der Ausschiisse Anspruch auf ein Sitzungsgeld, sofern ihnen keine
Aufwandsentschadigung und kein Bezug nach dem O06. Gemeinde-Bezligegesetz 1998 gebihrt.
Die Hohe hat der Gemeinderat zwischen 1 % und 3 % des Birgermeisterbezugs festzusetzen.

Eine Verordnung mit einem Sitzungsgeld von 1 % des Blirgermeisterbezugs beschloss der Ge-
meinderat im Méarz 1998.

Die Sitzungsgelder, deren Uberpriifung keine Beanstandung ergab, umfassten jahrlich durch-
schnittlich 9.008 Euro.
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Verfugungsmittel und Reprasentationsausgaben

Verfigungsmittel und Représentationsausgaben kénnen gemalRl § 2 O6. Gemeindehaushalts-
ordnung im Ausmalfd von 3 %0 und 1,5 %0 der veranschlagten Auszahlungen der laufenden Ge-
schéaftstatigkeit budgetiert werden. Die Voranschlagsbetrége dirfen nicht tberschritten werden.

Die moglichen, budgetierten und vom Birgermeister eingesetzten Geldmittel stellten sich wie folgt
dar (Euro):

Verfigungsmittel Représentationsausgaben
Jahr 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Maoglicher Rahmen 21.300 22.300 25.100 10.700 11.100 12.600
Budgetansatz 9.500 10.500 11.000 4.800 4.800 4.800
Auszahlungen 8.085 11.851 9.310 5.712 3.248 1.634

Bei Umlegung der Auszahlungen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde ergab sich ein Pro-Kopf-
Wert von jahrlich im Schnitt 3,66 Euro.

Die jahrlichen Budgetansatze lagen deutlich unter den rechtlichen Mdglichkeiten. Entgegen den
rechtlichen Vorgaben tberschritten die 2022 unter den Reprasentationsausgaben und 2023 unter
den Verfiigungsmitteln ausbezahlten Geldmittel die Voranschlagsbetrage (Uberschreitungen von
912 Euro und 1.351 Euro).

Es ist darauf zu achten, dass die fur die Verfugungsmittel und Reprasentationsausgaben einge-
setzten Geldmittel die betreffenden Budgetansétze nicht tiberschreiten.

Die Reprasentationsausgaben 2023 inkludierten eine vom Gemeindevorstand am 4. September
2023 beschlossene Vereinsforderung von 1.123 Euro.

Die Forderung ware nicht unter den Représentationsausgaben (Haushaltsansatz 019), sondern
unter dem Haushaltsansatz 061 darzustellen gewesen.

Es ist auf die korrekte Darstellung der Auszahlung von Vereinssubventionen zu achten.

Die Auszahlungen unter den Verfiigungsmitteln umfassten 2022 eine Vereinsférderung (Uber-
nahme der Entgelte fir eine Hallennutzung) von 400 Euro.

Die zZustandigkeit fir die Gewahrung dieser Vereinsforderung wire gemald 8 56 Abs. 2 Z 3
06. GemO 1990 beim Gemeindevorstand gelegen.

Die gesetzlichen Zustandigkeitsregelungen fir die Gewadhrung von Férderungen sind zu be-
achten.
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Investitionen

Die Auszahlungen zu den investiven Einzelvorhaben betrugen in Summe 2.973.867 Euro. Da-
neben umfasste auch die laufende Finanzgebarung Investitionen von insgesamt 239.982 Euro.

Die unter den investiven Einzelvorhaben dargestellten Auszahlungen betrafen die nachfolgenden
Bereiche (Euro):

Auszahlungen Betrag Prozent
Stral3en 859.031 29 %
Abwasserbeseitigung 811.092 27 %
Feuerwehren 724.178 24 %
Mittelschule 276.251 9 %
Offentliche Beleuchtung 105.841 4 %
Bauhof 85.298 3 %
Friedhof 59.837 2%
Sonstige 52.339 2%
Summe 2.973.867 100 %

Die Einzahlungen beliefen sich ohne Bertlicksichtigung der Zwischenfinanzierungsdarlehen auf
3.338.178 Euro. Davon entfielen 35 % auf Geldmittel des Landes, insgesamt 25 % auf Ruck-
lagenmittel, Interessenten-, Aufschliel3ungs- und Infrastrukturkostenbeitrdge, 16 % auf Anteilsbe-
trage der operativen Gebarung, 13 % auf Darlehen, 10 % auf Bundesmittel und 1 % auf sonstige
Geldmittel.

Die nachfolgenden Vorhaben wiesen Ende 2024 offene Salden aus (Euro):

Vorhaben Uberschuss | Fehlbetrag
Erweiterung Kinderbetreuungseinrichtung 136.000

Friedhof 40.700
Bauhofverband 23.250
Wildbachverbauung 8.636
Gesamtsalden 136.000 72.586
Gesamtergebnis 63.414

Die Ausfinanzierung der Vorhaben war gesichert.

Feststellungen zu investiven Einzelvorhaben

Gemeindestral’enbau

Das Bauunternehmen, dass den StralRenbau der Gemeinde 2021 abwickelte, gab mit Schreiben
vom 14. Oktober 2021 bekannt, dass sie den StralRenbau 2022 zu den 2021 bestandenen Ein-
heitspreisen ihres Billigstbieterangebots abwickeln wirde. Aufgrund dieses Angebots beschloss
der Gemeinderat am 9. Mai 2022 die Auftragserteilung fur die Abwicklung des Gemeindestraf3en-
baus 2022 mit geschétzten Kosten von 247.785 Euro an dieses Unternehmen.

Im Hinblick auf das Bundesvergabegesetz 2018 und im Sinne der Wirtschaftlichkeit ware zum
GemeindestralRenbau 2022 eine Ausschreibung vorzunehmen gewesen.

Abwasserbeseitigung Ostermiething, Zonenplantberprifung 2022 — 2024

Der Gemeinderat beschloss am 9. Mai 2022 die Vergabe der Zoneniuberpriifung 2022 bis 2024
zur gemeindeeigenen Abwasserbeseitigung mit einem Kostenrahmen von 65.983 Euro. In diesem
Zusammenhang holte die Gemeinde keine Vergleichsangebote ein, sondern vergab sie den Auf-
trag an das im Rahmen einer Ausschreibung des Reinhalteverbands Salzach-Mitte als Billigst-
bieter hervorgegangene Unternehmen.
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Im Hinblick auf das Auftragsvolumen und unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
hatten zum Vorhaben der Gemeinde mindestens 3 Vergleichsangebote eingeholt werden sollen.

Vor der Vergabe derartiger Auftrége sollten mindestens 3 Vergleichsangebote eingeholt werden.

Sanierung der Aufbahrungshalle

Im Rahmen der Abwicklung des Projekts der Sanierung der Aufbahrungshalle beschloss der Ge-
meinderat am 2. Mai 2024 ohne Einholung von Vergleichsangeboten die Auftragsvergabe fir die
Dacharbeiten mit Kosten von 25.547 Euro (inkl. USt).

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, vor der Vergabe solcher
Auftrage mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.

Umbau der Mittelschule

Die Finanzierungsgenehmigung des Landes OO mit einem Kostenrahmen von 249.204 Euro
beschloss der Gemeinderat am 26. Februar 2024. Fir die Finanzierung waren Landeszuschiisse
und Bedarfszuweisungen von insgesamt 169.500 Euro sowie Darlehensmittel von 79.704 Euro
vorgesehen.

Der Gemeinderat fasste am 2. Mai 2024 ohne Einholung von Vergleichsangeboten Beschlisse
fur verschiedene Auftragsvergaben (Betrage exkl. USt). Diese betrafen mit 50.533 Euro die
Elektrotechnik, mit 33.310 Euro den Treppenlift, mit 3.408 Euro die Vorhénge, mit 7.074 Euro die
Akustikdecke, mit 53.224 Euro die Baumeister-, Trockenbau-, Maler- und Glaserarbeiten sowie
mit 18.122 Euro die Bautischlerarbeiten (TUren).

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, vor der Vergabe solcher
Auftrage mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.

Investitionsvorschau
In der mittelfristigen Investitionsplanung stellte die Gemeinde fur den Zeitraum von 2026 bis 2029
Auszahlungen von insgesamt 1.549.400 Euro dar.

Im Hinblick auf die Finanzsituation der Gemeinde bleibt abzuwarten, welche Projekte bzw. in
welchem Umfang diese realisierbar sein werden.

Die Férderquote nach dem Projektfonds der ,,Gemeindefinanzierung Neu* liegt 2026 fiir investive
Einzelvorhaben Uber einer Geringfiigigkeitsgrenze von 50.000 Euro bei 67 %.
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Gemeinde-KG

Die Grundung der ,Verein zur Forderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Ostermiething & Co
KG*" (,Gemeinde-KG") erfolgte am 9. Februar 2007 mit der Eintragung in das Firmenbuch.

Die ,Gemeinde-KG" wurde im Sinne des Umsatzsteuergesetzes unternehmerisch tatig und war
so zum Vorsteuerabzug aus den Investitionskosten berechtigt. Der Sinn der Firmengrindung war
somit die Erreichung einer Steuerentlastung bei Investitionen, die fur die Gemeinde nicht bzw. nur
teilweise maglich gewesen waére.

Die ,Gemeinde-KG" wickelte den Neubau des Amtsgebaudes und des Kulturzentrums KULTOS
ab. Die Vorhaben waren zum Prifungszeitpunkt ausfinanziert.

Zu diesen Projekten bestand Ende 2024 eine Darlehensverbindlichkeit Gber 497.636 Euro mit
einer Laufzeit bis Ende 2037. Der jahrliche Schuldendienst lag zwischen 38.943 Euro und
50.845 Euro. Der Darlehensverzinsung lag der 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 0,75 %
zugrunde.

Der Aufschlag bewegte sich Uber dem Marktniveau.

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird empfohlen, Verhandlungen auf eine Zinsanpassung zu fiihren
und bei Ergebnislosigkeit das Darlehen zu kiindigen und neu auszuschreiben.

In den Betriebskostenabrechnungen bericksichtigte die ,Gemeinde-KG" entgegen den Empfeh-
lungen des Landes OO keine Verwaltungskostenpauschale gemaR § 22 Mietrechtsgesetz. Diese
hatte sich je m2 2022 auf 3,91 Euro, 2023 auf 4,35 Euro und 2024 auf 4,47 Euro (jeweils exkKl.
USt) belaufen.

Es wird empfohlen, in den Betriebskostenabrechnungen die gesetzliche Verwaltungskostenpau-
schale zu berticksichtigen. Die Nachverrechnung sollte gepriift werden.

Die Liquiditatszuschiisse der Gemeinde beliefen sich auf 25.000 Euro (2022), 47.000 Euro (2023)
und 41.600 Euro (2024).

In den Rechnungsabschliissen der ,Gemeinde-KG* waren zu den Jahresenden Kassenbestande
von 4.413 Euro (2022), 4.683 Euro (2023) und 5.529 Euro (2024) dargestellt.
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Schlussbemerkung

Die Marktgemeinde Ostermiething gewdahrte im Rahmen der Gebarungspriifung Einsichtnahme
in alle erforderlichen Unterlagen und erteilte die gewiinschten Auskinfte.

Fir die konstruktive Unterstiitzung bei der Durchfihrung der Priifung wird dem Birgermeister und
den Gemeindebediensteten ein besonderer Dank ausgesprochen.

Die Schlussprasentation des Prufungsberichts fand am 9. April 2026 statt. Dabei brachte das
Priufungsorgan dem Birgermeister, den Fraktionsobleuten, dem Amtsleiter und der Leiterin der
Finanzabteilung der Marktgemeinde Ostermiething die darin getroffenen Prifungsfeststellungen
zur Kenntnis.

Der Bezirkshauptmann

Mag. Gerald Kronberger

59



	Kurzfassung
	Detailbericht
	Die Gemeinde

	Wirtschaftliche Situation
	Haushaltsentwicklung
	Finanzierungshaushalt
	Ergebnishaushalt
	Vermögenshaushalt
	Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (MEFP)
	Beteiligungen
	Kassenbestand
	Rücklagen

	Finanzausstattung
	Hundeabgabe
	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale
	Lustbarkeitsabgabe
	Grundsteuer
	Gemeindeverwaltungsabgaben
	Kundenforderungen


	Fremdfinanzierungen
	Darlehen
	Haftungen
	Leasing
	Kassenkredit


	Personal
	Dienstpostenplan
	Allgemeine Verwaltung
	Überstundenpauschale
	Vergütungsleistungen
	Flexible Arbeitszeitregelung
	Kindergarten
	Freibad
	Reinigung
	Aushilfskräfte
	Erholungsurlaub


	Bauhof
	Vergütungsleistungen
	Fuhrpark
	Winterdienst


	Öffentliche Einrichtungen
	Abwasserbeseitigung
	Abfallbeseitigung
	Kindergarten
	Kindergartentransport
	Krabbelstube
	Freibad
	Friedhof und Aufbahrungshalle
	Kulturzentrum KULTOS
	Musikschule

	Weitere wesentliche Feststellungen
	Wasserversorgung
	Globalbudgets
	Mittagsausspeisung
	Vermietungen
	Schulwartwohnhaus, Schulstraße Nr. 7
	Ehemaliges Feuerwehrhaus, Weilhartstraße Nr. 52
	Musikheim
	Turnhallen
	Sportanlagen
	Ehemaliges Freibad
	Feuerwehren
	Volksschule
	Schulische Nachmittagsbetreuung
	Gastschul- und Schulerhaltungsbeiträge
	Raumordnung – Planungskosten
	Infrastrukturkostenbeiträge
	Aufschließungs- und Erhaltungsbeiträge
	Interessentenbeiträge
	Fernwärmeversorgung
	Strom
	Versicherungen


	Gemeindevertretung
	Gemeinderat
	Gemeindevorstand
	Prüfungsausschuss
	Sitzungsgelder
	Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben


	Investitionen
	Feststellungen zu investiven Einzelvorhaben
	Investitionsvorschau


	Gemeinde-KG
	Schlussbemerkung

